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Die Auswirkungen der Reichsjustizgesetze von 1877 

auf die Lippische Justiz 
 

(Auszug aus: 
Kurzer Abriss einer lippischen Rechtsgeschichte für die Zeit seit Simon VI 

von Bernhard Ebert 
in Mitteilungen aus der lippischen Geschichte und Landeskunde 25. Band 1956/ S. 12) 

 
Vor dem Inkrafttreten der Reichsjustizgesetze von 1877 war Lippe eines der drei Länder, 
in denen noch Behörden zugleich mit der Verwaltung und der Rechtsprechung betraut 
waren. In Preußen war der Grundsatz der Trennung der Justiz von der Verwaltung bereits 
durch die Stein- Hardenbergsche Reform von 1808 durchgeführt. Im Jahre 1849 wurden 
dort die Rechtsgarantien durch die Einrichtung von drei Rechtszügen - Kreisgericht, 
Appellationsgericht und Obertribunal - sowie durch die Schaffung der Schwurgerichte 
verstärkt. Die meisten übrigen Länder folgten allmählich nach; im benachbarten 
Königreich Hannover wurden im Jahre 1852 die Amtsgerichte, Obergerichte und das 
Oberappellationsgericht in Celle eingerichtet. 
 
Mit dem Erlaß der Reichsjustizgesetze im Jahre 1877 war dann endlich auch für Lippe die 
Zeit gekommen, unabhängige Gerichte einzurichten. Im Verhältnis zur geringen Größe des 
Landes waren die Stellen, an denen Recht gesprochen wurde, ungewöhnlich zahlreich; es 
waren dies die dreizehn Ämter, die sieben Städte, das Stiftsgericht zu Cappel, das 
Konsistorium als Gericht in Ehesachen, das Hofmarschallamt für die Angestellten des 
Fürstlichen Hofes und das Patrimonialgericht Iggenhausen1, das allerdings seit langen 
Jahren keine Tätigkeit mehr ausgeübt hatte, insgesamt also 24 Untergerichte. Über ihnen 
standen die drei Obergerichte: das Hofgericht, die Justizkanzlei und das Kriminalgericht. 
Durch § 8 des Ausführungsgesetzes zum Deutschen Gerichtsverfassungsgesetz vom 24. 
März 1879 wurde die Aufhebung dieser Gerichte angeordnet.2 

Die wichtigste Frage war bei dieser grundlegenden Neuordnung, ob Lippe ein eigenes 
Landgericht einrichten oder ob es mit Preußen wegen der Errichtung eines 
gemeinschaftlichen Landgerichts in Verbindung treten sollte. Noch im Jahre 1877 wurde 
die Stadt Herford bei der Lippischen Regierung mit der Bitte vorstellig, diese möge den in 
Herford gehegten Wunsch, daß dort ein gemeinschaftliches Landgericht errichtet werden 
möge, bei dem Preußischen Justizminister unterstützen. Dieser Anregung standen 
Bedenken wegen des verschiedenartigen Rechts - in Westfalen galt das Preußische 
Allgemeine Landrecht - entgegen; in Lippe war man eher geneigt, einem 
gemeinschaftlichen Landgericht für Lippe und angrenzende Teile der Provinz Hannover, in 
der ebenso wie bei uns das Gemeine Recht in Geltung war, zuzustimmen. Da die 
Preußische Regierung aber nicht damit einverstanden war, daß Detmold der Sitz des 
Gerichts würde, sie vielmehr ein gemeinschaftliches Landgericht mit dem Sitz in Hameln 
zu errichten bereit war, so zerschlugen sich diese Verhandlungen. Der Landtag erklärte 
sich dann damit einverstanden, daß für Lippe ein eigenes Fürstliches Landgericht 
geschaffen wurde. Nun erhob sich der Wettbewerb zwischen den Städten Detmold und 
Lemgo, die beide das Landgericht in ihren Mauern haben wollten. Obwohl die Stadt 
Lemgo sich erbot, einen Bauplatz für das Landgerichtsgebäude. zur Verfügung zu stellen, 
und dieses auf ihre Kosten zu errichten, fiel im Sommer 1878 aus 
Zweckmäßigkeitsgründen die Entscheidung zu Gunsten von Detmold. Die Regierung trat 
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nun mit der Prinzessin Luise zur Lippe in Verbindung, um ihr an der Hornschen Straße 
belegenes Palais - die jetzige Landesbibliothek - zu erwerben, da dessen Räume für das 
neue Gericht geeignet und ausreichend erschienen. Die Prinzessin erklärte sich bereit, das 
Haus, das sie einst für 55.000 Taler erworben hatte, für 126.000 M an das Land zu 
verkaufen. In einer darauf dem Landtage eingereichten Vorlage bat die Regierung um 
Bewilligung von 126.000 M für den Ankauf des Gebäudes und um einen für die 
notwendigen baulichen Veränderungen erforderlichen Betrag von nur 7.000 M. Der 
Landtag trug Bedenken gegen die Einrichtung des Landgerichts „vor den Toren der Stadt“ 
und lehnte im Januar 1879 die Regierungsvorlage ab mit der Aufforderung an die 
Regierung, die Pläne für einen Neubau vorzulegen. Da der Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Reichsjustizgesetze näher rücke, war äußerste Eile geboten. Die Stadt Detmold stellte 
einen Bauplatz an der Paulinenstraße nebst einem Baukostenzuschuß von 10.000 M zur 
Verfügung. Der vom Baurat Hermann angefertigte Entwurf sah eine Bausumme von 
170.000 M vor. Wegen dieser hohen Kosten empfahl die Regierung nochmals den Ankauf 
des der Prinzessin Luise gehörigen Palais, der Landtag erwies sich hier aber weitsichtiger 
als die Landesregierung und beschloß unter Bewilligung der Baukosten die Errichtung des 
von Baurat Hermann entworfenen Neubaues. Am 20. März 1879 konnte endlich der 
Auftrag zur Ausführung des Baues erteilt werden. 
In das Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz3 konnte nun die wichtige 
Bestimmung aufgenommen werden, daß für das Fürstentum Lippe ein Landgericht mit 
dem Sitze in Detmold errichtet werde. Die Bauarbeiten wurden mit allen Kräften gefördert, 
um die Fertigstellung des Gebäudes bis zum l. Oktober zu erreichen. Trotz aller 
Bemühungen des Baurats Hermann war dies jedoch nicht möglich, so daß der Neubau am 
Ende des Monats September noch nicht völlig bezugsfertig war. Eine feierliche Eröffnung 
war deshalb nicht möglich, das Gebäude konnte im Herbst 1879 nur nach und nach in 
Benutzung genommen werden; die Staatsanwaltschaft und der Untersuchungsrichter 
mußten sich in den ersten Wochen ihrer Tätigkeit mit Räumen in der Landesstrafanstalt 
begnügen. Am 14. November war der Bau auch im Innern so weit vollendet, daß er durch 
den damaligen Minister Eschenburg besichtigt werden konnte. Dabei machte der oberste 
Beamte des Fürstentums die Wahrnehmung, „daß bei der Ausstattung mit einem über die 
hiesigen Verhältnisse hinausgehenden Luxus verfahren ist“! Wenn auch das 
Landgerichtsgebäude selbst nicht in einer besonderen Feier eingeweiht werden konnte, so 
war doch der Beginn eines neuen Abschnitts der Rechtspflege feierlich begangen, worden; 
in einer Feierstunde im alten Sitzungszimmer der Obergerichte im Dikasterialgebäude am 
2. Oktober hatte der erste Landgerichtspräsident, Dr. Caesar, die Bedeutung der neuen 
Gerichtsorganisation für unser Land entsprechend gewürdigt. 
Nicht leicht war die Entscheidung der Frage, an welchen Orten Amtsgerichte errichtet 
werden sollten. Da das Amt Lipperode für ein Amtsgericht zu klein war, wurde durch 
einen mit Preußen abgeschlossenen Staatsvertrag vom 4. Januar 18794 die Rechtspflege in 
diesem vom übrigen Lande weit entfernten lippischen Gebietsteil dem Amtsgericht in 
Lippstadt übertragen. Außer in sechs Städten wurden in drei ländlichen Orten, 
Oerlinghausen, Alverdissen und Hohenhausen Amtsgerichte eröffnet; der Bezirk des 
Amtsgerichts Alverdissen umfaßte auch die damals kleinste Stadt Barntrup. Neubauten 
waren nur in Salzuflen und Blomberg erforderlich; ihre Errichtung übernahmen diese 
beiden Städte. Die Stadt Lemgo stellte im Rathause geeignete Räume bereit, in den 
anderen Orten konnten vorhandene Gebäude durch Um- und Anbauten für den neuen  
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 Landgerichtspräsident Dr. Caesar 1879 - 1882 

 
Zweck eingerichtet werden. Der Gesamtaufwand des lippischen Staates für Gerichtsbauten 
belief sich im Jahre 1879 auf 280.000 M; die Leistungen der Gemeinden betrugen 
einschließlich des Wertes des Bauplatzes für das Landgerichtsgebäude 182.000 M. 
Durch den erwähnten mit Preußen am 4. Januar 1879 geschlossenen Staatsvertrag wurde 
das Oberlandesgericht Celle weiterhin als Oberlandesgericht für das Fürstentum Lippe 
bestellt. Der von Lippe jährlich zu zahlende Kostenbeitrag wurde auf 4.500 M festgesetzt. 
Die Justizreform brachte naturgemäß große Personalveränderungen mit sich, wie man sie 
in unserem Kleinstaat bis dahin noch nicht erlebt hatte. Niemals wurden im alten 
Sitzungszimmer der Regierung so viele Richter und Beamte auf einmal vereidigt wie am 
30. September 1879. Von den fünf Mitgliedern der Justizkanzlei traten die 
Obergerichtsräte Caesar, Piderit, Wasserfall und Overbeck an das Landgericht über, 
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ersterer als Präsident, Piderit als Direktor, Obergerichtsrat Preuß trat in den Ruhestand, neu 
ernannt wurden die Landrichter Ernst und Rosen. Das Amt des Ersten Staatsanwaltes 
übernahm der Blomberger Stadtrichter Syndikus Hunäus. Der letzte Stadtrichter von 
Detmold, Eberhardt, ging an das Amtsgericht in Salzuflen über und war danach lange 
Jahre am Amtsgericht Detmold tätig; er erreichte ein Alter von 98 Jahren und starb erst im 
Jahre 1927 als Nestor der gesamten deutschen Richterschaft. 
Der Rechtspflege an den neuen Gerichten widmeten sich im Jahre 1879 zehn 
Rechtsanwälte, von denen einige gleichzeitig am Oberlandesgericht in Celle zugelassen 
waren. 
Die Justizreform des Jahres 1879 war für unser Land von besonderer Bedeutung, weil 
durch die erstmalige Einrichtung der Amtsgerichte die Trennung von Verwaltung und 
Justiz endlich durchgeführt und der Weg für eine in jeder Beziehung unabhängige 
Rechtsprechung frei gemacht war. Mit der Einheitlichkeit der Gerichte in ganz 
Deutschland war aber noch nicht die Rechtseinheit hergestellt; diese wurde erst mit der 
Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches am 1. Januar 1900 weitgehend erreicht. Auf 
Grund der in den Artikeln 56 - 152 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche enthaltenen Vorbehalte zu Gunsten bestehenden Landesrechts blieb noch die 
Möglichkeit, in den Ausführungsgesetzen der Länder solches Landesrecht, das sich 
bewährt hatte und im Volke verwurzelt war, aufrechtzuerhalten. Der Lippische 
Gesetzgeber hat von dieser Befugnis vornehmlich auf dem Gebiete des Leibzuchtsrechtes 
(§ 23) und ehelichen Güterrechts Gebrauch gemacht und, wie bereits erwähnt, bestimmt, 
daß für die Ehen, in denen bisher die gesetzliche Gütergemeinschaft bestand, die 
Vorschriften der Gütergemeinschaftsordnung von 1786 weiterhin maßgebend sein sollten 
(§ 35). 
Gleichzeitig mit dem Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche erließ der 
lippische Gesetzgeber eine neue Gesindeordnung5, deren Bestimmungen, obwohl sie 
damals die Vorschriften einer früheren Gesindeordnung von 1864 ersetzen und also 
neuzeitlichen Anschauungen entsprechen sollten, wie ein Überbleibsel aus vergangener 
Zeit anmuten. Trotz der immer weiteren Ausdehnung neuer arbeitsrechtlicher Vorschriften 
auf alle Lebensverhältnisse wollten Landtag und Regierung durch dieses am 1. Januar 
1900 in Kraft tretende Gesetz noch für das zwanzigste Jahrhundert die Rechtsbeziehungen 
zwischen „Herrschaft“ und „Gesinde“ regeln, wozu nach § 6 z. B. auch die 
Zwangszuführung vertragsbrüchiger Dienstboten zu ihrer Herrschaft durch die 
Polizeibehörde gehörte. Noch im Jahre 1908 wurden Ausführungsbestimmungen6 zu dieser 
Gesindeordnung erlassen. 
Dem Zuge der modernen Rechtsentwicklung folgend führte Lippe nach dem Vorgange 
anderer Länder kurz vor der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert, die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit ein. Durch zwei Gesetze vom 9. Februar 18987 wurde die 
Anfechtbarkeit von Verwaltungsanordnungen vor besonderen Verwaltungsgerichten 
geregelt und die Zuständigkeit der in Detmold und Lemgo errichteten 
Kreisverwaltungsgerichte und des Oberverwaltungsgerichts in Detmold geordnet. 
Eine kleine Besonderheit, die mit der Errichtung des Reichsgerichts im Jahre 1879 
zusammenhängt, mag hier noch erwähnt werden. Da von diesem Zeitpunkte an 
Landesrecht dann revisibel war, wenn es in mehr als einem Oberlandesgerichtsbezirk galt, 
so bedeutete das für die größeren Länder, für die mehrere Oberlandesgerichte in Frage 
kamen, grundsätzlich den Verzicht auf ein eigenes höchstes Gericht als Revisionsinstanz 
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für Landesrecht. Preußen ging mit gutem Beispiel voran, gab sein Obertribunal auf und 
vertraute damit sein Landesrecht dem Reichsgericht unbedenklich an. Für Bayern mußte 
eine Sonderregelung durch Schaffung des Bayerischen Obersten Landesgerichts getroffen 
werden, Sachsen verstand es, durch die Errichtung nur eines Oberlandesgerichts für seinen 
großen Staatsbereich die Möglichkeit der Revision in Sachen, in denen z. B. nach dem 
Sächsischen Bürgerlichen Gesetzbuch von 1863 entschieden war, auszuschließen, es 
verzichtete also lieber auf die dritte Instanz, als daß es dem Reiche die Befugnis einräumte, 
durch das - noch dazu im Sächsischen Staatsbereich befindliche - Reichsgericht die nach 
Sächsischem Landesrecht zu beurteilenden Sachen zu entscheiden. Und wie lag dieser Fall 
in Lippe? Unser kleines Land war neben Preußen und Bayern das einzige, dessen 
Landesrecht in mehr als einem Oberlandesgerichtsbezirk galt. Da nämlich das Amt 
Lipperode dem Amtsgericht Lippstadt angeschlossen war, so galt das Lippische 
Landesrecht auch im Oberlandesgerichtsbezirk Hamm. Als diese Tatsache - allerdings 
schon lange Jahre nach Errichtung des Reichsgerichts - dem Obersten Gerichtshof 
unterbreitet wurde, und dieser keine Bedenken trug, nunmehr auch über Fragen des 
lippischen Landesrechts in dritter Instanz zu entscheiden, herrschte unter den Juristen in 
Lippe große Befriedigung, und sie empfanden es trotz der ausgezeichneten 
Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Celle auf dem Gebiete des lippischen 
Landesrechts als einen Vorzug, daß nun auch der höchste deutsche Gerichtshof über unser 
bäuerliches Landesrecht, insbesondere über die aus der Gütergemeinschaftsordnung von 
1786 sich ergebenden Rechtsfragen zu entscheiden hatte. 
Das bäuerliche Recht hatte, da dieses ganze Rechtsgebiet bei der Einführung des 
Bürgerlichen Gesetzbuches der landesrechtlichen Regelung vorbehalten geblieben war, 
durch das Gesetz über die Anerbengüter vom 26. März 19248 die bis dahin völlig fehlende 
feste gesetzliche Regelung erfahren. Dieses letzte Werk der lippischen 
Landesgesetzgebung auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts fand in der kurzen Zeit 
seines Bestehens bis zum Inkrafttreten des Reichserbhofgesetzes im Jahre 1933 bei der 
bäuerlichen, Bevölkerung unseres Landes, galt es doch für alle Landgüter von mindestens 
1 1/2 ha Grundfläche, mit Recht viel Anerkennung9. 
 
 
 

Von Celle nach Hamm 
 

Die Lippische Gerichtsorganisation, wie sie im Jahre 1900 beim Inkrafttreten des 
Bürgerlichen Gesetzbuches bestand-, erfuhr in der Zeit bis zur Übernahme der Justiz auf 
das Reich im Jahre 1934 keine wesentlichen Änderungen mehr. Eine Neuregelung des 
juristischen Vorbereitungsdienstes brachte es mit sich, daß die erste juristische Prüfung vor 
der Prüfungskommission beim Oberlandesgericht Celle abgelegt werden mußte und daß 
jeder Referendar für die Dauer von sechs Monaten dem Oberlandesgericht zur Ausbildung 
überwiesen wurde. Dadurch wurde nicht nur die Ausbildung des juristischen Nachwuchses 
in Lippe der in Preußen üblichen weithin angeglichen, es wurden auch vielfach persönliche 
Beziehungen mit Juristen der Provinz Hannover angeknüpft, die auch im späteren 
beruflichen Leben wertvoll waren. Zeitweiliger Mangel an jüngeren Juristen führte 
mehrfach zur Berufung von Juristen aus dem Celler Bezirk an das Landgericht Detmold 
oder an eines der lippischen Amtsgerichte. Zur Berufung eines lippischen Richters an das 
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Oberlandesgericht kam es, obwohl diese Möglichkeit im Schlußprotokoll des 
Staatsvertrages vom 4. Januar 187910 vorbehalten war, leider nicht. 
Mit der Übernahme der Justiz aller deutschen Länder auf das Reich im Jahre 1934 
erreichte auch die lippische Justiz als selbständige Landeseinrichtung ihr Ende. Für einen 
Wechsel der Richter, Anwälte und Gerichtsbeamten über die Grenzen des engen 
Heimatlandes war nun der Weg frei, jetzt konnte auch ein lippischer Richter, 
Landgerichtsrat Dr. Tasche11, an das Oberlandesgericht in Celle berufen werden. Mit der 
Einführung der Reichsnotariatsordnung im Jahre 1937 wurden auch in Lippe zunächst fünf 
Notare zugelassen, die neben den bisher ausschließlich zuständig gewesenen 
Amtsgerichten die Beurkundungstätigkeit und die Bearbeitung von vielfachen 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit übernahmen. 
Die im ganzen lippischen Lande - weit über den Kreis der Juristen hinaus - allgemein 
geschätzte und als wertvoll empfundene Verbindung mit dem Oberlandesgericht in Celle 
erreichte im Jahre 1944 plötzlich ihr Ende, als durch Verfügung des Reichsjustizministers 
zum 20. Juli 1944 die Zuteilung des Landgerichtsbezirks Detmold zum Oberlandesgericht 
in Hamm zum 01. Oktober 1944 angeordnet wurde. Mit großer Befriedigung wurde, als im 
Jahre 1945 das lippische Land vorübergehend zu einer letzten staatlichen Selbständigkeit 
erweckt war, der erneute Anschluß an das Oberlandesgericht in Celle in weiten Kreisen 
begrüßt. Aus der Zulegung des lippischen Kleinstaates zum Lande Nordrhein-Westfalen 
ergab sich dann die nunmehr sachlich begründete Eingliederung der lippischen Justiz in 
den Oberlandesgerichtsbezirk Hamm.  Als am 5. Mai 1947 der 
Oberlandesgerichtspräsident Wiefels in feierlicher Sitzung die Übernahme der lippischen 
Justiz in das Land Nordrhein-Westfalen aussprach und gleichzeitig die Zuteilung des 
Landgerichtsbezirks Detmold zum Oberlandesgericht Hamm mitteilte, fand die Geschichte 
der eigenstaatlichen lippischen Justiz ihren endgültigen Abschluß. 
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1 In einer Anmerkung zur Urkunde Nr. 1256 der Lippischen Regesten bemerkt Preuß, daß die Eigentümer des 
Rittergutes Iggenhausen die mit ihrem Besitz verbundene "eigene beschränkte Patrimonialgerichtsbarkeit bis 
auf den heutigen Tag bewahrt haben", d. h. bis zum Jahre 1863. Und noch im Staatshandbuch des Lippischen 
Kalenders für das Jahr 1866 wird unter den Verwaltungs- und Justizbehörden als letzte das "Freiherrlich von 
Blombergische Amt Iggenhausen" aufgeführt und als sein Justitiarius der Amtsrat Friedrich Preuß, der das 
damalige Amt Lage verwaltete, genannt. 
 
2 Landesverordnungen Bd.  XVII S. 575. 
 
3 Landesverordnungen Bd.  XVII S. 579 § 19 
 
4 Landesverordnungen Bd.  XVII S. 567 ff 
 
5 Landesverordnungen Bd. XXII S. 532 
 
6 Landesverordnungen Bd. XXV S. 165 
 
7 Landesverordnungen Bd. XXII S. 281 und 298 
 
8 Landesverordnungen Bd. XXVIII S. 557. 
 
9 Vgl. hierzu Corvey, Das lippische. Anerbenrecht, Detmold, Westfälisch- lippische Vereinsdruckerei 1930 
 
10 Landesverordnungen Bd. XVII S. 573 
 
11 jetzt Senatspräsident am Bundesgerichtshof in Karlsruhe 
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Das Landgericht Detmold 

Beitrag zur Geschichte eines „Kleinen Landgerichts“ 1 
 

(von Landgerichtspräsident Ernst Bauer in: 
Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 39. Band 1970/ S. 103) 

 
Der Detmolder Landgerichts (LG)-Bezirk weist im Bereich des Oberlandesgerichts (OLG) 
Hamm die geringste Einwohnerzahl auf. Indessen sind ihm recht bemerkenswerte 
Besonderheiten eigentümlich: Er besteht ausschließlich aus dem früheren Fürstentum und 
späteren Freistaat Lippe. Das Rechtswesen hat sich in ihm eigenständig und teilweise 
völlig anders als in den Nachbargebieten entwickelt. 
Die gerichtsorganisatorische Verbindung zwischen Hamm und Detmold ist jüngeren 
Datums: Zum ersten Male wurde eine solche im Jahre 1944 begründet. Während durch die 
Bildung neuer Landgerichte (in Bochum 1892, in Siegen 1933) wie auch durch die 
Ausgliederung von Großstädten aus Landgerichtsbezirken unter Ernennung von 
Amtsgerichtspräsidenten lediglich innerhalb des Hammer Bezirks die Grenzen verschoben 
wurden, war die Eingliederung von Detmold für Hamm - sozusagen - ein „Zugewinn“, wie 
früher die Abgabe des Landgerichtsbezirks Duisburg an das 1905 neu errichtete OLG 
Düsseldorf für Hamm einen „Verlust“ dargestellt hatte. 
Die Erörterung der sich zunächst aufdrängenden Frage "Wie ist Detmold zu Hamm 

gekommen?“ hätte wohl vom Jahr 1806 auszugehen: Als sich damals das alte Deutsche 
Reich auflöste, entfielen damit auch die obersten Gerichte des Reiches - neben dem 
Reichshofrat in Wien vor allem das Reichskammergericht in Wetzlar. In den - kleineren - 
Ländern, die nicht das uneingeschränkte privilegium de non appellando besaßen, fehlte es 
nun an einer dritten Instanz. Um diese Lücke auszufüllen, ordnete die deutsche Bundesakte 
vom 8. Juni 1815 an, daß Bundesländer mit weniger als 300.000 Einwohnern 
gemeinschaftliche Oberappellationsgerichte einzurichten hätten. Dementsprechend 
gründete das Herzogtum Braunschweig zusammen mit den Fürstentümern Lippe, 
Schaumburg Lippe und Waldeck-Pyrmont im Jahr 1816 das gemeinschaftliche 
Oberappellationsgericht in Wolfenbüttel. Das Gericht nahm in Zivilsachen am 2. Januar 
1817 seine Tätigkeit auf; in lippischen Kriminalsachen wurde es erst vom 2. Januar 1837 
ab tätig. Als das Gericht im Jahr 1855 aufgelöst wurde, behalf sich Lippe zunächst mit dem 
eigenartigen Gebilde der „Interimistischen Oberappellationsgerichtskommission“ als 
höchstem Gericht. Ihr gehörten alle Mitglieder der lippischen Obergerichte, also auch 
diejenigen Richter an, die schon in der vorhergegangenen Instanz über die betreffende 
Sache entschieden hatten. Die Kommission hatte aber die Prozesse nur zu instruieren; die 
Erkenntnisse waren deutschen Juristenfakultäten zu überlassen (abgesehen von den 
Strafsachen, in denen das Rechtsmittel auf das Strafmaß beschränkt war). Seit dem 1. 
Oktober 1857 war das Hannoversche Oberappellationsgericht in Celle auch für Lippe das 
Obergericht letzter Instanz. Als 1866 Hannover mit Preußen vereinigt und für die 
einverleibten Landesteile ein gemeinschaftliches Oberappellationsgericht in Berlin neu 
errichtet worden war, wurde das Gericht in Celle unter Einschränkung der Kompetenzen in 
ein Appellationsgericht umgewandelt. Detmold verblieb damals wie auch weiterhin lt. dem 
Preußisch-Lippischen Staatsvertrag vom 4. Januar 1879 im Bezirk des Celler Gerichts, das 
nun entsprechend dem neuen Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) ein OLG wurde. Nur die 
beiden lippischen Exklaven Lipperode und Stift Cappel kamen 1879 zu dem Amtsgericht 
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Lippstadt und damit zum Landgericht (LG) Paderborn und OLG Hamm. Die Verbindung 
zwischen Detmold und Celle bestand insgesamt 87 Jahre. Durch den Erlaß zur Änderung 
von OLG-Bezirken vom 20. Juli 1944 wurde sie plötzlich gelöst und der Detmolder Bezirk 
zum 1. Oktober 1944 dem OLG Hamm zugeteilt. Nach dem Zusammenbruch wurde er am 
1. April 1946 in den OLG-Bezirk Celle zurückgegliedert - doch nur für 13 Monate! Denn 
auf Grund der zwischen Nordrhein-Westfalen (NW) und Lippe im Januar 1947 getroffenen 
Vereinbarungen ist das Land Lippe, das - so klein es war - nahezu 800 Jahre lang 
selbständig blieb, zum 21. Januar 1947 dem Land NW zugelegt und dementsprechend der 
LG Bezirk Detmold lt. Verordnung vom 3. April 1947, die am 1. Mai 1947 wirksam 
wurde, abermals mit dem OLG Hamm vereinigt worden.2 
Der Machtbereich der Edelherren zur Lippe, deren Stammsitz im Hermelinghof in der Flur 
der dann (um 1186) von Bernhard II. gegründeten Stadt Lippstadt zu suchen ist, lag 
ursprünglich südlich des Teutoburger Waldes und hat sich erst später nach Norden in das 
Gebiet um Detmold und Lemgo verschoben. Lippstadt selbst, das seit 1445 den Lippern 
und den Grafen von Cleve-Mark, seit 1666 dem Haus Brandenburg-Preußen, in 
Samtherrschaft zu je 1/2 gehört hatte, wurde 1850 mit lippischer Zustimmung einheitlich 
preußisch. Der lippische Restbesitz bei Lippstadt beschränkte sich nunmehr auf die schon 
erwähnten Exklaven Lipperode und Stift Cappel. Kann auch in diesem Bericht die 
territoriale Entwicklung von Lippe mit ihrem überaus wechselvollen Auf und Ab nicht im 
einzelnen dargestellt werden, so sei hier doch der Samtherrschaft des Bistums Paderborn 
und von Lippe über Schwalenberg, Oldenburg und Stoppelberg gedacht, die im 14. 
Jahrhundert begründet wurde und - ein Gegenstück zu der über Lippstadt - bis zum Beginn 
des 19. Jahrhunderts bestand. 
In Lippe galt Sachsenrecht neben westfälischem Gewohnheitsrecht. Sechzehn Gogerichte, 
die im Laufe der Zeit sämtlich den lippischen Landesherren unterstellt wurden, übten unter 
dem Vorsitz des Gografen die Gerichtsbarkeit in niederen Strafsachen aus. In den Städten, 
denen das Lippstädter Stadtrecht von 1244 verliehen worden war, sprachen nebeneinander 
Recht der vom Landesherrn eingesetzte Stadtrichter und besondere städtische Gerichte - 
diese beschränkt auf die niedere Gerichtsbarkeit. Nur dem Ratsgericht der Stadt Lemgo 
stand das Recht zu, Todesurteile zu fällen und zu vollstrecken. 
Seit dem 13. Jahrhundert sind auch für Lippe Freigerichte (Femegerichte) nachgewiesen 
mit den 5 Freistühlen zu Biest bei Lemgo, Schötmar, bei der Falkenburg oberhalb von 
Berlebeck, zu Wilbasen bei Blomberg - noch heute wird an der Stätte dieses Freistuhls 
alljährlich im September der weithin bekannte Wilbaser Markt abgehalten – und beim Stift 
Cappel. Auf Grund des ihnen vom Kaiser verliehenen Blutbanns übten diese Freigerichte, 
deren Stuhlherren die Lipper waren, die Blutgerichtsbarkeit, schließlich aber die gesamte 
schwere Kriminalgerichtsbarkeit aus. Wie anderswo verfiel auch in Lippe im 16. 
Jahrhundert die Freigerichtsbarkeit. Immerhin waren damals noch die Freistühle zu 
Schötmar, bei der Falkenburg und in Wilbasen tätig, wenn sich jetzt auch ihre 
Gerichtsbarkeit auf die geringeren Straftaten beschränkte. 
Der bürgerlichen Rechtssachen nahmen sich in den Städten die Magistrate an; sie pflegten 
die Prozesse ihrer Bürger zu entscheiden, wie sie auch deren Erbschafts- und 
Vormundschaftssachen regelten. Auf dem Lande bemühten sich die Amtmänner um diese 
Sachen. Mehr und mehr wurde es jedoch zur Gewohnheit, zum mindesten mit den 
wichtigeren Angelegenheiten die gräfliche Kanzlei (das Kanzleigericht) zu befassen. 
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Im Zuge der Rezeption des römischen Rechts kam es auch in Lippe zu einer Neugestaltung 
des Rechtswesens. Die gesetzgeberischen Maßnahmen gingen namentlich aus vom Grafen 
Simon VI., der - 1554 geboren - von 1579 bis 1613 regierte und eine bedeutende 
Persönlichkeit war. Die von ihm am 17. Januar 1593 für den Zivilprozeß erlassene 
Hofgerichtsordnung ist ein stattliches Werk, das für Jahrhunderte in Lippe maßgeblich 
blieb. Das nunmehr geschaffene Hofgericht bestand aus dem Hofrichter (dem 
Vorsitzenden) und zwei rechtsgelehrten (also am römischen - gemeinen - Recht 
geschulten) Beisitzern. Für den Erlaß von Urteilen erweiterte sich das Gericht zu dem 
vierteljährlich tagenden Ordinari Hofgericht um zwei vom Grafen bestimmte gelehrte Räte 
und je eine „wegen unserer Ritterschaft und wegen unserer Städte zu Beisitzern 
mitverordnete gelehrte und erfahrene Person“. Nach den Vorstellungen von Simon VI. 
sollte das Hofgericht das einzige oberste Gericht in Lippe sein. Ihm hatte auch Kaiser 
Rudolf, als er am 13. Februar 1593 die Hofgerichtsordnung bestätigte, das privilegium de 
non appellando hinsichtlich aller Sachen erteilt, deren Wert 200 Goldgulden nicht 
überstieg, so daß insoweit das Reichskammergericht nicht angerufen werden konnte. Unter 
den Nachfolgern von Simon Vl. wurde aber statt des Hofgerichts auch wieder die gräfliche 
Kanzlei mit Rechtssachen befaßt, die dann diese (als Justizkanzlei) bearbeitete und 
entschied. So gab es in Lippe bis 1879 zwei Obergerichte für Zivilprozesse. 
Nicht zuständig war das Hofgericht für Ehesachen, sie wurden nach § 4 des „Anderen 
Teils“ der Hofgerichtsordnung vor den geistlichen Konsistorien oder besonders ernannten 
Commissarien verhandelt. 
Wie viele Landesherren des 16. Jahrhunderts war auch Simon Vl. an religiösen und 
kirchlichen Fragen lebhaft interessiert. Schon Simons Vater, Bernhard VIII., geb. 1527, 
war am Hofe des Landgrafen Philipp von Hessen zu Kassel im protestantischen Geist 
aufgezogen worden, und unter Philipps bestimmendem Einfluß wurde Lippe dann für die 
Reformation gewonnen. Die von der vormundschaftlichen Regierung für Bernhard VIII. 
im Jahr 1538 erlassene erste evangelische Kirchenordnung fußt auf der Augsburger 
Konfession wie überhaupt den grundlegenden Schriften des Luthertums, und das gilt auch 
für die von der vormundschaftlichen Regierung 1571 für den noch minderjährigen Simon 
VI. erlassene Kirchenordnung. Simon erwärmte sich dann aber mehr und mehr für 
Grundsätze des calvinistischen Glaubens – „eine gereinigte Kirchenlehre“ und führte sein 
Land entsprechend dem Prinzip „Cujus regio ejus religio“ dem reformierten Glauben zu. 
Diese zweite Reformation in Lippe kann im Jahre 1605 als abgeschlossen gelten, in 
welchem Simon Vl. mit seiner Familie und seinem Gefolge das Abendmahl nach 
reformiertem Ritus einnahm. Lediglich die Stadt Lemgo widersetzte sich hartnäckig und 
blieb beim lutherischen Glauben. Erst die unter dem Grafen Simon Henrich geschaffene 
Kirchenordnung von 1684 bestätigt den zweiten lippischen Glaubenswechsel ausdrücklich, 
indem sie von der „reformiert-evangelischen Kirche“ spricht. 
Auf strafrechtlichem Gebiet erließ Simon Vl. am 20. Juni 1600 die peinliche 

Prozeßordnung, welche die unter Kaiser Karl V. 1532 geschaffene CCC (Constitutio 

Criminalis Carolina) ergänzte. Danach sollten in Lippe die „Hauptgerichte“ „in den 
peinlichen Sachen, welche des Menschen Ehre, Leib, Leben und Gut belangend sind“, mit 
einem Richter, zwei gelehrten Räten, dem Drosten oder Amtmann und fünf verständigen 
Schöffen, insgesamt also neun Personen, besetzt sein. Die Anklage hat ein „Fiscal oder 
Amtsankläger“ zu vertreten, dem Angeklagten sollte ein Generaldefensor zur Seite stehen. 
Mehrere Bestimmungen des Gesetzes, das nur 18 Paragraphen umfaßt, bezwecken die  
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möglichst beschleunigte Durchführung der Verfahren. - Auch in Lippe wurde es zur 
Gewohnheit, zum mindesten in schwierigeren Sachen bei Schöppenstühlen, z. B. dem in 
Magdeburg, unter Übersendung der Akten Rechtsgutachten anzufordern. Später, bei 
fortschreitender Rezeption des römischen Rechts, wurden die juristischen Fakultäten der 
privilegierten Universitäten um Gutachten (consilia), Rechtsbelehrungen (responsa) oder 
geradezu Urteilssprüche (sententiae) gebeten. Leipzig, Helmstedt und namentlich Marburg 
waren die von lippischen Gerichten mit Vorliebe angegangenen Fakultäten. - Aus der  
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Regierungszeit von Simon VII. (1613 bis 1627) ist die umfangreiche Polizeiordnung von 
1620 zu erwähnen, die es unternimmt, die Lebensführung der Untertanen bis ins einzelne 
zu regeln. 
Ein sehr betrübliches Kapitel des lippischen Rechtswesens aus dem 16. und 17. 
Jahrhundert sind die zahlreichen Hexenprozesse, von denen allein vor dem Kriminalgericht 
der Stadt Lemgo etwa 500 stattgefunden haben. Zwischen 1628 und 1681 sind in dieser 
Stadt 228 Menschen wegen Hexerei und Zauberei hingerichtet worden. In weitem Abstand 
folgen die aus gleichem Anlaß in den Städten Detmold, Horn und Barntrup 
vorgenommenen Hinrichtungen. Die 1621 gegründete Universität Rinteln trifft eine sehr 
erhebliche Mitschuld an der Verbreitung des Hexenwahns, den sie durch ihre namentlich 
den Gerichten in Lemgo und Detmold erstatteten Gutachten, in denen sie sich für die 
Anwendung der Folter aussprach, nachhaltig gefördert hat. 
Wie schon um die Wende zum 17. Jahrhundert bemühte sich Lippe wiederum in der 2. 
Hälfte des 18. Jahrhunderts ganz besonders um seine Justiz. Unter dem Grafen Simon- 
August (1734-1785) ergingen eine Kriminalinstruktion (1767), eine Kanzleiordnung 
(1770), die Hypothekenordnung (1771), die Vormundschaftsordnung (1777) und eine 
Konkursordnung (1779). Die Verordnung betreffend die Erbfolge in Bauerngüter vom 24. 
September 1782 führte überall in Lippe, auch da, wo bisher Jüngstenrecht gegolten hatte, 
das Erstgeburtsrecht ein. Im übrigen befaßt sich dieser Beitrag nicht mit dem in Lippe 
gesetzten bäuerlichen (Kolonats-)Recht, da hierüber aus berufener Feder ein besonderer 
Beitrag veröffentlicht wird. - Zu einer umfassenden Rechtskodifikation, wie sie z. B. das 
Allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten von 1794 darstellt, ist es in dem kleinen 
Land Lippe begreiflicherweise nicht gekommen. Es galten die Grundsätze des rezipierten 
römischen (des gemeinen) Rechts, soweit nicht lippische Gesetze Einzelkomplexe 
besonders regelten. 
Die unter der vormundschaftlichen Regierung des Grafen Ludwig Henrich Adolf (für 
Leopold I.) erlassene Verordnung „wegen der Gütergemeinschaft unter Ehegatten“ vom 
27. März 1786 ist namentlich auch schon deshalb bemerkenswert, weil sie ganz 
ungewöhnlich lange rechtens war. Sie bestimmte, daß alle in Lippe wohnenden Eheleute 
(mit Ausnahme der Ritterschaft und des Adels) in allgemeiner Gütergemeinschaft leben, 
der sich beim Tode des einen Ehegatten die fortgesetzte Gütergemeinschaft zwischen dem 
Längstlebenden und den Kindern anschließt. 
Bis in unsere Zeit hinein blieb die Verordnung für die vor dem 1. Januar 1900 
geschlossenen Ehe bedeutsam, da § 35 des lippischen Ausführungsgesetzes zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) sie ausdrücklich aufrechterhielt (vgl. Art. 200 des 
Einführungsgesetzes zum BGB). Noch in den 30er und 40er Jahren unseres Jahrhunderts 
hatten sich das LG, das OLG Celle, das Reichsgericht - im Jahr 1939 (vgl. die Fußnote 2) - 
und schließlich auch noch das OLG Hamm mit Streitfragen zu befassen, die sich auf die 
Auslegung des ehrwürdigen Gesetzes bezogen, z. B. die Frage, ob in lippischer 
Gütergemeinschaft lebende Ehegatten die fortgesetzte Gütergemeinschaft durch 
gemeinschaftliches Testament, etwa gar durch ein privatschriftliches, ausschließen 
könnten. 
Die weitere Entwicklung in Lippe ist aufs engste verknüpft mit der eindrucksvollen 
Persönlichkeit der Fürstin Pauline geb. Prinzessin von Anhalt-Bernburg. Im Alter von 27 
Jahren heiratete sie 1796 Leopold I.; er hatte bereits mehrere Jahre unter Kuratel 
gestanden, die jedoch 1795 hatte aufgehoben werden können. Als seine Gattin und - nach  
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seinem Tode im Jahr 1802 - als Regentin für den minderjährigen Sohn Leopold II. 
entfaltete sie bis zu ihrem Tode (1820) eine sehr segensreiche Tätigkeit, die allgemein 
anerkannt wurde. Vor allem verstand sie es mit Klugheit und diplomatischem Geschick, 
das kleine Land durch die bewegte Napoleonszeit zu steuern und ihm die Selbständigkeit 
zu erhalten. 
In all den Jahren hat ihr lebhaftes Interesse an der Justiz niemals nachgelassen.3 

Vorwiegend galt es dem Strafrecht, und zwar war sie unter dem Einfluß humanitärer Ideen 
der Aufklärung bestrebt, durch Erziehungsmaßnahmen der Begehung von Straftaten 
vorzubeugen oder wenigstens die dennoch Gestrauchelten zu bessern. Diesen Zielen 
dienten von ihr gegründete Anstalten, wie Schulen für die gefährdete Jugend, ein 
Arbeitshaus, das Strafwerkhaus. Aus der Gesetzgebung sind zu nennen die Verordnung 
vom 3. Juni 1817, die besagt, daß sich die Zuständigkeit der Gogerichte auf Strafsachen 
beschränkt und diese Gerichte über Zivilansprüche nur entscheiden können, wenn sie mit 
einer Straftat unmittelbar in Zusammenhang stehen, und die Verordnung vom 12. August 
1817, die den Gogerichtskommissarius ermächtigte, geringfügige Diebstähle selbständig 
zu ahnden. Auf dem Gebiet des Zivilrechts bezweckte die Verordnung vom 27. Februar 
1816 vor allem, die Prozesse zu beschleunigen. Gleichzeitig bemühte sie sich, das 
Verfahren neu zu ordnen. Nur drei Instanzen sollten in Zukunft gegeben sein. Ämter und 
Stadtgerichte waren die erste Instanz. Das Hofgericht und die Justizkanzlei hatten im 
zweiten Rechtsweg zu entscheiden; für die privilegierten Stände waren diese Gerichte aber 
die erste Instanz. In dritter Instanz konnte das kurz vorher eingerichtete 
Oberappellationsgericht in Wolfenbüttel (vgl. oben) gegebenenfalls angerufen werden. 
Entsprechende Bestrebungen, auch das Verfahren in Strafsachen neu zu regeln, blieben 
vorerst erfolglos. Die Ämter und Stadtgerichte entschieden die kleineren Strafsachen. Die 
größeren kamen vor das Landeskriminalgericht; eine Berufungsinstanz gegen dessen 
Urteile gab es nicht. Man behalf sich damit, von juristischen Fakultäten Urteilssprüche zu 
erbitten (vgl. oben). Da der Bundestagsbeschluß vom 15. November 1835 die 
Aktenversendung an Fakultäten in Strafsachen untersagte, wurde durch das 
Publikationspatent betreffend die für das Oberappellationsgericht ... erlassene Ordnung 
vom 16. August 1836 mit Wirkung vom 1. Januar 1837 derart eine zweite Instanz 
geschaffen, daß die Mitglieder der beiden Obergerichte als außerordentliche Beisitzer 
zusammen mit den ordentlichen Mitgliedern des Kriminalgerichts über Berufungen zu 
entscheiden hatten. Doch wurde gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet, daß nunmehr auch 
in Strafsachen (vgl. oben) das Oberappellationsgericht als dritte Instanz angerufen werden 
konnte. 
In der Regierungszeit des Sohnes der Fürstin Pauline, Leopold II. (1820-1851), wurde - am 
18. Juli 1843 - ein umfassendes Kriminalgesetzbuch erlassen. Zwar hatte man sich darauf 
beschränkt, das Kriminalgesetzbuch des Herzogtums Braunschweig von 1840 „mit einigen 
wenigen Änderungen“, wie es im Einführungspatent heißt, zu übernehmen. Jedenfalls 
besaß Lippe jetzt aber ein materielles Strafrecht, das den damaligen modernen 
Anschauungen entsprach und von der Wissenschaft anerkannt wurde. Das 
Einführungsgesetz zum Kriminalgesetzbuch enthält auch einige verfahrensrechtliche 
Bestimmungen, die für alle bedeutenderen Strafsachen die Zuständigkeit des 
Landeskriminalamts betonten. 
Auf dem Gebiet des Zivilrechts erging am 12. April 1859 das Gesetz betreffend das 
Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten bei den Ober- und Untergerichten des 
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Landes, durch das einige Vorschriften des gemeinen Prozeßrechts, das grundsätzlich nach 
wie vor maßgeblich blieb, abgeändert wurden. Aufgehoben wurde z. B. das privilegium de 
non appellando der Stadt Lemgo für Sachen mit einem Streitwert unter 40 Reichstalern. 
Bestehen blieb die erstinstanzliche Zuständigkeit der Konsistorien in Ehe- und 
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Verlöbnisstreitigkeiten. Aufgehoben wurde auch die Verordnung vom 27. Februar 1816, 
betreffend das Verfahren in Zivilrechtssachen, nicht aber die Hofgerichtsordnung von 
1593. 
Ebenfalls aus dem Jahr 1859 stammt das Gesetz über den Zivilstaatsdienst (vom 11. Mai), 
das im 7. Abschnitt betreffend die Dienstvergehen und deren Bestrafung die Instruktion 
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und Entscheidung der auf Entfernung aus dem Amte wie auch auf Entziehung des 
Wartegeldes und auf Entziehung der Pension gerichteten Verfahren für alle Beamten des 
Landes der Justizkanzlei in erster Instanz und in zweiter Instanz dem 
Oberappellationsgericht zuweist (§§ 58, 32, 40). An den erstinstanzlichen Sitzungen des 
Dienststrafgerichts hatten jeweils sieben Richter teilzunehmen. Für den Fall, daß 
Justizkanzleirichter nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, ordnet § 65 eine 
Ergänzung nach Analogie der Vorschriften der Hofgerichtsordnung von 1593 Teil I Tit. 1 
§ 13 an, wonach also „ein gelehrter und erfahrener unverdächtiger Mann zu verordnen und 
zu adjungieren“ war. 
Es kam dann nach der Gründung des Deutschen Reiches von 1871 die große Justizreform 
der Jahre 1877 bis 1879. Für Lippe beseitigte sie den Zustand, daß es dort immer noch 
Stellen gegeben hatte, die einerseits Verwaltungstätigkeit ausübten, andererseits auch 
Recht sprachen. Im § 8 des Lippischen Ausführungsgesetzes zum 

Gerichtsverfassungsgesetz (Lipp. AG GVG) vom 24. März 1879 wurden die 
zahlreichen Gerichte, die bis dahin bestanden hatten, aufgehoben, als da waren: die 
Justizkanzlei, das Hofgericht, das Landeskriminalgericht, die Kriminalgerichte der Stadt 
Lemgo und des Amts Blomberg, die Justizämter, die Stadtgerichte, das Stiftsgericht zu 
Cappel sowie ferner in ihrer bisherigen Eigenschaft als Gerichtsbehörden das Konsistorium 
(in Ehesachen) und das Hofmarschallamt (für die Angestellten des fürstlichen Hofes). Sie 
alle wurden ersetzt durch das Landgericht in Detmold und die Amtsgerichte in 
Alverdissen, Blomberg, Detmold, Hohenhausen, Horn, Lage, Lemgo, Oerlinghausen und 
Salzuflen. Gemäß § 24 des Lipp. AG GVG trat an die Stelle der Justizkanzlei als 
Dienststrafgericht für alle Beamten das Plenum des Landgerichts mit mindestens sieben 
Richtern. Das Schlußprotokoll des Staatsvertrages vom 4. Januar 1879 sah zwar die 
Berufung eines lippischen Richters an das OLG in Celle vor;- doch kam es nicht dazu. 
Im großen und ganzen hat die durch die Justizreform getroffene Regelung recht lange 
Bestand gehabt. In einigen Beziehungen wurde das lippische Rechtswesen dem 
preußischen angenähert. So wurden z. B. die aus Lippe stammenden Rechtsstudenten seit 
dem 1. Oktober 1896 im Referendarexamen von der bei dem OLG in Celle bestehenden 
Kommission geprüft. Nach dem zwischen Preußen und Lippe am 15. Februar 1926 
geschlossenen Staatsvertrag hatten die lippischen Referendare, die bis dahin - nach einer 
Ausbildung sowohl im Justiz- wie im Verwaltungsdienst - die zweite Staatsprüfung vor 
einer Kommission in Detmold ablegten, das Assessorexamen nunmehr vor dem - 
preußischen - Juristischen Landesprüfungsamt in Berlin zu bestehen. Unter dem 23. 
November 1932 wurde das lippische Dienststrafrecht grundlegend geändert: Einerseits 
richtete die Dienststrafordnung für die richterlichen Beamten bei dem LG Detmold eine 
Dienststrafkammer ein, die aus „dem LG-Präsidenten, seinen Vertretern und richterlichen 
Beisitzern“ - planmäßig angestellten Richtern des Landes - bestand und in einer Besetzung 
von fünf Mitgliedern zu entscheiden hatte -, andererseits übertrug die 
Beamtendienststrafordnung die Bearbeitung und Entscheidung von Dienststrafvergehen 
aller übrigen Bediensteten einer bei der Landesregierung geschaffenen Dienststrafkammer. 
Am 1. Januar 1935 ging die Justizverwaltung, die bis dahin eine selbständige lippische 
Angelegenheit gewesen war, lt. dem zweiten Überleitungsgesetz vom 5. Dezember 1934 
auf das Reich über. Jetzt - 1936 wurde auch ein lippischer Richter, LGRat Dr. Tasche, 
OLGRat in Celle; später kam er an den Bundesgerichtshof in Karlsruhe und wurde dort 
Senatspräsident. Die Reichsnotarordnung vom 13. Februar 1937 brachte dem Land Lippe, 
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in dem bis dahin die Amtsgerichte Beurkundungen, Beglaubigungen usw. vorgenommen 
hatten, die Neuheit des Nurnotariats, dessen Einführung im ganzen damaligen Reichsgebiet 
als Endziel angestrebt wurde. Im LG-Bezirk Detmold wurden daraufhin fünf Nurnotare 
bestellt. Doch war der Institution nur eine kurze Lebensdauer beschieden: Die Verordnung 
des OLG-Präsidenten in Celle vom 30. September 1946 führte im Detmolder Bezirk das 
Anwaltsnotariat ein.4 In der Folgezeit wurden freiwerdende Nurnotariatsstellen nicht mehr 
besetzt, sondern nur noch Anwaltsnotare ernannt. 
Von den Anderungen, die sich in der gerichtsorganisatorischen Eingliederung des 
Detmolder Bezirks in den Jahren 1944 bis 1947 ereigneten, ist bereits oben berichtet 
worden. 
Als Mitte 1947 die Regierung für Ostwestfalen auf Grund der zwischen NW und Lippe vor 
der Vereinigung verabredeten „Punktationen“ von Minden nach Detmold verlegt wurde, 
hat sich als eine besondere Konsequenz für das LG und das AG in Detmold im Laufe der 
Zeit hinsichtlich bestimmter Gruppen von Geschäften eine nicht unbeträchtliche 
Ausweitung des „Einzugsgebietes“ ergeben: In den 50er Jahren haben mehrfach 
Gesetzesbestimmungen den Gerichten am Sitz derjenigen Verwaltungsbehörde, die 
innerhalb ihrer sachlichen Zuständigkeit mit einschlägigen Angelegenheiten im 
Vorstadium befaßt gewesen war, die etwa anschließenden gerichtlichen Verfahren 
zugewiesen. Soweit hiernach die Detmolder Regierung tätig geworden war, hatten daher 
die beiden Gerichte in Detmold auch diejenigen Sachen zu bearbeiten, die nicht aus dem 
AG bzw. dem LG-Bezirk Detmold, sondern aus anderen Teilen des Regierungsbezirks, z. 
B. aus dem LG-Bezirk Bielefeld, anfielen. 
In diesem erweiterten Umfang bearbeitet das AG Detmold seit dem 1. April 1952 
diejenigen Sachen, in denen ein Betroffener gegen einen Bußgeldbescheid des 
Regierungspräsidenten Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellt, z. B. gemäß dem 
Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 25. März 1952. 
Seit dem 15. September 1953 hat eine bei dem LG in Detmold eingerichtete 
Baulandkammer, der ein LG-Direktor als Vorsitzender und je zwei Richter der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Verwaltungsgerichtsbarkeit als Beisitzer angehören, 
die aus dem Regierungsbezirk anfallende Sachen zu erledigen, in denen zuvor der 
Regierungspräsident als die zuständige Behörde zur Förderung des Wohnungsbaues auf 
Grund der einschlägigen Bundesgesetze vom 3. August 1953 und später vom 23. Juni 1960 
Enteignungen verfügt hat. - Vor allem sind aber hier diejenigen Sachen zu nennen, über die 
die Detmolder Regierung als Entschädigungsbehörde auf Grund des sog. 
Bundesergänzungsgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen 
Verfolgung vom 18. September 1953 und später des an seine Stelle getretenen Gesetzes 
vom 29. Juni 1960 entschieden hat und die dann auf die Klage eines Verfolgten, der sich 
beschwert fühlt, bei der eigens eingerichteten Entschädigungskammer des LG Detmold 
anhängig wurden. Mit über 3000 Sachen aus dem ganzen Regierungsbezirk ist diese 
Kammer im Laufe der Jahre befaßt worden; bis auf einen kleinen Rest von einigen 
zwanzig Sachen sind sie inzwischen aufgearbeitet. 
Nach der Vereinigung von Lippe mit Nordrhein-Westfalen sind lt. Gesetz vom 5. 

November 1948 die im Gebiet des ehemaligen Landes Lippe geltenden Gesetze, 
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften vorerst in Kraft geblieben; der Innenminister 
von Nordrhein-Westfalen wurde aber ermächtigt, das lippische Recht an das von NW 
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anzugleichen. Für das Gebiet der Rechtspflege sind von den inzwischen ergangenen 13 
Angleichungsverordnungen die Verordnungen 2, 4, 7 und 12 von Interesse. 
Die 2. Verordnung (von 1950) ersetzt die landesrechtlichen Enteignungsvorschriften von 
Lippe durch das in NW geltende Enteignungsrecht. 
Die Grundsätze des gemeinen Rechts, die in Lippe auch für die wasserrechtlichen 
Verhältnisse mangels eines umfassenden lippischen Wassergesetzes noch maßgeblich 
waren, sowie die wenigen wasserrechtlichen Vorschriften, die in Lippe besonders erlassen 
worden waren, hatten lt. der 4. Verordnung (von 1952) dem preußischen Wassergesetz 
vom 7. April 1913 zu weichen, an dessen Stelle inzwischen das nordrhein-westfälische 
Wassergesetz vom 22. Mai 1962 getreten ist. 
Die 7. Angleichungsverordnung (von 1955) ersetzt einerseits die lippischen Bestimmungen 
über Forstdiebstahl sowie Feld- und Forstpolizei durch die entsprechenden preußischen 
Vorschriften und hebt andererseits die lippische Schiedsmannsordnung von 1926 auf. 
Insoweit sind jetzt die in NW geltenden Bestimmungen - d. h. die preußische 
Schiedsmannsordnung in der Fassung vom 3. Dezember 1924 - rechtens. Über die 
Enthebung eines Schiedsmannes vom Amt entscheidet daher jetzt auch insoweit, als es 
sich um den LG-Bezirk Detmold handelt, der erste Zivilsenat des OLG und nicht mehr das 
Plenum des LG Detmold, wie es § 9 II der Lippischen Schiedsmannsordnung vorsah. Als 
im Jahr 1953 zum letztenmal - nach den lippischen Bestimmungen über die 
Amtsenthebung eines Schiedsmannes zu entscheiden war, hatten hierbei die 16 Richter, die 
damals am LG tätig waren, mitzuwirken! Die jetzt verschwundene Bestimmung der 
Lippischen Schiedsmannsordnung beweist ebenfalls wie schon die oben erwähnten 
Vorschriften über die Berufungsinstanz in Kriminalsachen von 1836, über die 
Interimistische Oberappellationsgerichtskommission von 1855 und über die 
Dienststrafgerichte von 1859 und 1879, daß man in Lippe den „horror pleni“ nicht gekannt 
hat. 
Nach der 12. Angleichungsverordnung (aus 1965) gilt nunmehr in Lippe statt des 
Fischereigesetzes vom 20. April 1931 und der hierauf beruhenden Verordnungen das 
preußische Fischereigesetz von 1916 nebst der Landesfischereiordnung NW von zunächst 
1952 und dann 1967/68. 
Schon lange wurde, wie überhaupt in den Ländern der Bundesrepublik, so gerade auch in 
NW, erwogen, im Zuge von Justizreformen die kleinen, besonders die nur mit einem 
Richter besetzten Amtsgerichte aufzuheben. jetzt ist damit ein Anfang gemacht worden: Im 
LG-Bezirk Detmold wurden zum 1. Januar 1969 das AG Hohenhausen, zum 1. Juli 1969 
das AG Alverdissen und zum 1. Januar 1970 das AG Horn aufgehoben; die Bezirke der 
Amtsgerichte Lemgo, Blomberg und Detmold wurden entsprechend vergrößert. - Im Zuge 
der z. Z. in NW durchgeführten Kreisreform haben sich auch die Grenzen des LG Detmold 
etwas geändert-. Das Amt Lügde, das in den Landkreis Detmold eingegliedert wurde, ist 
dem AG Blomberg zugeteilt worden. Für Kempenfeldrom, das jetzt ebenfalls zum Kreis 
Detmold gehört, ist nunmehr das AG Detmold zuständig. Andererseits ist die ehemals 
lippische Exklave Grevenhagen, deren AG sich in Horn befand, dem Landkreis Höxter und 
in gerichtsorganisatorischer Beziehung dem AG Steinheim zugeschlagen worden. 
Im Frühling 1968 wurden die umfangreichen Arbeiten zum gedeihlichen Abschluß 
gebracht, die dem Umbau und der Erweiterung des Detmolder Justizgebäudes gedient 
hatten. Seit Jahren hatte man mit der ständig zunehmenden Raumnot gekämpft. Sie 
wenigstens zu mildern, wurde mancherlei unternommen; es würde aber zu weit führen, 
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dies jetzt im einzelnen zu schildern. Erwähnt sei hier nur, daß von 1955 bis 1968 ein in der 
Nähe gelegenes Privathaus gemietet worden war, in dem erst Abteilungen des AG und 
später die Verwaltung und die Zivilkammern des LG eine notdürftige Bleibe fanden. In 
dem günstig gelegenen Straßengeviert, an dessen Ostseite die gesamte Detmolder Justiz 
1879 untergebracht worden war, hatten sich später noch angesiedelt der lippische Landtag, 
die Kreissparkasse, die früher Lippische Spar- und Leihekasse, dann Lippische 
Landesbank hieß, die Regierung des Landes Lippe, später der nordrhein-westfälische 
Regierungspräsident, und das Landes-, dann Staatsarchiv. In den Jahren nach 1960 wurden 
diese Behörden und Stellen - abgesehen vom Landtag, der infolge der Vereinigung von 
Lippe mit NW weggefallen war - in Detmold anderweitig mit Neubauten ausgestattet. 
Dadurch wurde es möglich, die gesamte Detmolder Justiz (mit Ausnahme des 
Gefängnisses, für das 1961 im Westen der Stadt ein moderner Neubau erstellt worden war) 
wieder in dem oben bezeichneten Straßengeviert zusammenzuführen. Dies geschah in der 
Weise, daß das AG das frühere Regierungsgebäude, die Staatsanwaltschaft die bisherigen 
Sparkassenräume, das LG das alte Justizgebäude nebst dem Landtagshaus erhielten. Im 
früheren Regierungsgebäude bekam schließlich auch das Arbeitsgericht ausreichendes 
Quartier. 
Insgesamt gesehen sind die nach langwierigem Hin und Her gefundenen Lösungen als 
geglückt und recht befriedigend zu bezeichnen. Wieviel auch an und in den Baulichkeiten 
geändert werden mußte, so blieben sie doch in ihrer Struktur, in ihrer äußeren 
Erscheinungsform erhalten. In ihnen spiegelt sich - sozusagen - noch ein Stück der 
selbständigen Geschichte des Landes Lippe, das nun einmal die Wurzel der in veränderter 
Gestalt weiterexistierenden Detmolder Justizbehörden ist. Manche Erinnerungsbilder - 
zumal im Gebäude des ehemaligen lippischen Landtags - legen davon Zeugnis ab. Im Flur 
vor dem Landtagssitzungssaal, in dem von jeher auch das Schwurgericht tagte, grüßen aus 
den Fenstern das große Wappen des ehemaligen Fürstentums Lippe sowie die Wappen der 
lippischen Städte und von der Wand ein stattliches Gemälde, das mitten hineinführt in die 
lippische Geschichte: Graf Simon VI., kurz vorher mündig geworden, tritt im Juli 1579 die 
Regierung an, indem er unter der mächtigen Linde bei Cappel zum erstenmal den 
lippischen Landtag abhält. Im Saal selbst aber zeigt das Mittelfenster nach wie vor die 
Gestalt der Justitia mit Waage und Schwert, über dem Spruch „Gerechtigkeit erhöhet ein 
Volk“. 
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1 Diese Abhandlung war bestimmt für die Festschrift zum 150jährigen Bestehen des Oberlandesgerichts 
Hamm - Rechtspflege zwischen Rhein und Weser' -, konnte aber aus Kostengründen in ihr nur gekürzt 
abgedruckt werden (S. 244-246). Dieses ist die vollständige Fassung. 
 
2 Aus der Eingliederung von Lipperode und Stift Cappel in den OLG-Bezirk Hamm hat sich nach 
Jahrzehnten für die Revisibilität des lippischen Landesrechts in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten eine 
beachtliche Konsequenz ergeben. Das Gesetz vom 27. Oktober 1933 ersetzte nämlich die bis dahin geltende 
Bestimmung der Verordnung vom 28. September 1879, wonach Landesrecht nur revisibel war, wenn es über 
den Bezirk des Berufungsgericht (d. h. des OLG) hinaus „für den ganzen Umfang mindestens zweier 
deutscher Bundesstaaten ... Geltung erlangt hatte“, durch die Neufassung des § 549 Zivilprozeßordnung: der 
Geltungsbereich brauche sich nur „über den Bezirk des Berufungsgerichts hinaus“ zu erstrecken. Somit war 
lippisches Landesrecht revisibel in der Zeit vom 1. Januar 1934 bis zum 30. September 1944 und während 
der 13 Monate vom 1. April 1946 bis 30. April 1947 - sonst aber nicht. 
 
3 Ihr Biograph Kiewning schreibt S. 490: „Pauline hatte ohne Frage eine juristische Ader.“ 
 
4 Dieser Tag war der letzte, an dem die OLG-Präsidenten noch von der ihnen durch die Militärregierung 
erteilten Ermächtigung, für ihren OLG-Bezirk im Verordnungswege Recht zu setzen, Gebrauch machen 
konnten. 
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Wiederaufbau und Entwicklung der Justiz im 

Landgerichtsbezirk Detmold 

seit dem Zusammenbruch 1945 
 

(von Landgerichtspräsident Ernst Bauer in: 
Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 29. Band 1960/ S. 153) 

 
 
I.  Die Justiz in den letzten Jahren vor dem Zusammenbruch 
II. Der Zusammenbruch und die ersten Ansätze zur Wiederaufnahme der 

Rechtsprechung bis Ende 1945 
III. Die organisatorischen Grundlagen für den Wiederaufbau der Justiz 

Die gerichtsorganisatorische Eingliederung des LG- Bezirks Detmold 
- Exkurs über die Revisionsfähigkeit lippischen Landesrechts - 

IV. Störungen beim Wiederaufbau der Rechtspflege in den Jahren 1946 und 1947 
V. Der weitere Wiederaufbau 
Vl. Neue Aufgaben 
VII. Rechtsangleichung 
VIII. Summarischer Überblick über die Geschäftsentwicklung 
IX. Justizbedienstete, Rechtsanwälte und Notare 
X. Gebäude und Inventar 
XI. Nachwort 
  Anhang: Abkürzungsverzeichnis 
 
 
 
 
 I. Die Justiz in den letzten Jahren vor dem Zusammenbruch 
 

1. Die allgemeine Situation 
 
Die Machthaber des Dritten Reiches sind von Anfang an bestrebt gewesen, die 
Unabhängigkeit der Rechtsprechung zu untergraben, die Justiz „zu einem Werkzeug im 
Dienst politischer Zwecke - und welcher!“ -1 herabzuwürdigen. Im Kriege trat die 
Tendenz, die Justiz zu steuern, noch stärker in Erscheinung. Veröffentlichungen in der 
„Deutschen Justiz“, dem „Amtlichen Blatt der deutschen Rechtspflege“ sprachen es z. B. 
unverblümt aus, daß den Richtern „der Wille des Führers Gesetz“ zu sein habe.2 Hitlers 
Erlaß vom 20. August 19423 bezeichnete „den Aufbau einer nat. soz. starken Rechtspflege 
als erforderlich“ und ermächtigte den Justizminister, „alle dafür erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen“, wobei er „von bestehendem Recht abweichen“ könne. Periodisch 
erscheinende Blätter („Richterbriefe“ genannt) und von der Justizverwaltung in größeren 
Prozessen vor oder während der Hauptversammlung mit dem erkennenden Gericht 
abgehaltene Besprechungen sollten dazu dienen, die Organe der Rechtspflege den 
Wünschen der Machthaber gefügig zu machen. 
Müssen auch in Kriegszeiten einschneidende Maßnahmen auf allen Lebensgebieten in 
Kauf genommen werden, so waren doch die Eingriffe, die während des zweiten 
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Weltkrieges im Bereich der deutschen Justiz durchgeführt wurden, besonders radikal und 
nicht nur durch Kriegsnotstand veranlaßt. Die Struktur des deutschen Gerichtswesens 
wurde von Grund auf und zum Teil in einer Art und Weise verändert, die mit 
rechtsstaatlichen Grundsätzen unvereinbar war. Dies an Hand der gesetzlichen 
Bestimmungen im einzelnen darzulegen, ist nicht die Aufgabe dieser Abhandlung. 
Beispielsweise seien aber die folgenden Maßnahmen - zunächst aus den schon am 1. 
September 1939 erlassenen beiden Verordnungen4 - angeführt: 
Der RJM wurde ermächtigt, Gerichte aufzuheben und die Abgrenzung ihrer Bezirke zu 
ändern. Die Richter wurden verpflichtet, jede Art von richterlichen und 
staatsanwaltschaftlichen Geschäften bei jedem ordentlichen oder besonderen Gericht 
wahrzunehmen. Bei dem LG entschieden die Zivilkammern (und die Kammern für 
Handelssachen) nur noch in der Besetzung mit einem Richter. Die Wertgrenzen für die 
Zuständigkeit des AG und für die Zulässigkeit der Rechtsmittel wurden in 
vermögensrechtlichen Streitigkeiten der Zivilrechtspflege heraufgesetzt. Zahlreiche 
bürgerliche Rechtsstreitigkeiten konnten stillgelegt werden, sei es deshalb, weil z. B. eine 
Partei der Wehrmacht angehörte, sei es deshalb, weil das Gericht „die Sache nicht als 
dringlich“ ansah. 
Die Laiengerichtsbarkeit wurde überall ausgeschaltet: Ebenso wie die Kammern für 
Handelssachen entschieden nun auch die Arbeitsgerichte ohne Beisitzer. In der 
Strafrechtspflege trat an die Stelle des Schöffengerichts der Amtsrichter, an die Stelle des 
Schwurgerichts die Strafkammer, die auch in der Hauptverhandlung nur noch mit drei 
Berufsrichtern besetzt war. Gerade diese Maßnahmen erscheinen besonders 
bemerkenswert, weil sie deutlich abstechen von der Regelung im ersten Weltkrieg, in dem 
die Laiengerichtsbarkeit bis Kriegsende bestehen blieb.5 
Der 1939 eingeleitete Schrumpfungsprozeß verschärfte sich in den folgenden Jahren: Die 
einschneidende Verordnung vom 13. August 19426 schaffte den Eröffnungsbeschluß ab, 
erhöhte die Strafgewalt des Amtsrichters auf Zuchthaus bis zu 5 Jahren, gestattete dem 
Strafkammervorsitzenden „bei einfacher Sach- und Rechtslage“ die Entscheidung ohne 
Beisitzer und schränkte die Rechtsmittel weitgehend ein. Nachdem die 1. 
Kriegsmaßnahmen-Ver. und die Kriegsbeschwerde-Ver. vom 12. Mai 19437 auf dem 
Gebiet der bürgerlichen Rechtspflege und in Angelegenheiten der freiwilligen - 
außerstreitigen - Gerichtsbarkeit u. a. das Rechtsmittelverfahren ebenfalls stark vereinfacht 
hatten, erging 1944 auf Grund des Erlasses „über den totalen Kriegseinsatz“ vom 25. Juli8 
die 2. Kriegsmaßnahmen-Ver.9 Sie beseitigte in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten die 
Berufung und die Beschwerde gegen die Entscheidungen des AG und des LG völlig und 
gewährte stattdessen lediglich - unter ganz bestimmten Umständen - die Revision an das 
Reichsgericht. In Miet- und Pachtstreitigkeiten gab es überhaupt kein Rechtsmittel mehr. 
In den meisten Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit war ebenfalls nur noch - in ganz 
besonderen Fällen - die Beschwerde an das Reichsgericht gegeben.10 
 
 

2. Die Lage im LG- Bezirk Detmold 
 
Infolge der schwerwiegenden Eingriffe kam die Rechtspflege im Bezirk Detmold ebenso 
wie in den anderen deutschen Gerichtsbezirken weitgehend zum Erliegen. Von den 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten wurden z. B. am LG fast nur noch die Ehesachen 
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erledigt. Als sogen. Vollgerichte waren seit Mitte Juni 1943 außer dem LG lediglich die 
AG Detmold, Lemgo und Bad Salzuflen tätig, die übrigen sechs AG waren nicht mehr mit 
Richtern besetzt: In Blomberg und Lage wurden Zweigstellen unterhalten, in denen jeweils 
ein Rechtspfleger sowie wenige Büro- und Kanzleikräfte eingesetzt waren. In Alverdissen, 
Hohenhausen, Horn und Oerlinghausen wurden nur noch Gerichtstage abgehalten. Das AG 
Detmold hatte die Bezirke Blomberg, Horn und Lage, - das AG Lemgo die Bezirke 
Alverdissen und Hohenhausen, - das AG Bad Salzuflen den Bezirk Oerlinghausen 
mitzubetreuen. Vom 1. November 1944 ab hatte das LG die bei dem AG Detmold 
anfallende Verwaltungsarbeit mitzuerledigen. 
Infolge der Einschränkungsmaßnahmen ging im LG-Bezirk Detmold die Zahl der 
Rechtssachen, die noch zu bearbeiten waren, so stark zurück, daß allerdings das eine Ziel 
der Kriegsverordnungen, Zivilbedienstete für den Kriegseinsatz freizustellen, weitgehend 
erreicht wurde. Ende Juni 1944 waren im Detmolder Bezirk nur noch beschäftigt: 14 
Richter, davon 4 am Landgericht, und in allen anderen Dienstzweigen bei den Gerichten 
67 Kräfte, dazu bei der Staatsanwaltschaft: 1 Staatsanwalt und 10 Kräfte in allen anderen 
Dienstzweigen (einschließlich Gefängnis). Im ganzen Landgerichtsbezirk übten damals nur 
noch 1 Notar und 6 Rechtsanwälte ihren Zivilberuf aus. - Hingegen waren am Schluß des 
Jahres 1938 an den zehn Gerichten insgesamt 27 Richter, davon 7 am Landgericht, und in 
allen anderen Dienstzweigen bei den Gerichten 130 Kräfte, bei der Staatsanwaltschaft: 3 
Staatsanwälte, 1 Amtsanwalt und in den anderen Dienstzweigen (einschließlich Gefängnis) 
12 Kräfte tätig gewesen. Dazu kamen 5 Notare und 28 Rechtsanwälte. 
 
 
 

II. Der Zusammenbruch und die ersten Ansätze zur 
 Wiederaufnahme der Rechtssprechung bis Ende 1945 

 
Der Zusammenbruch setzte der Tätigkeit der deutschen Gerichte und Justizbehörden 
vorerst überhaupt ein Ende. Die Proklamation Nr. 1, die der oberste Befehlshaber der 
alliierten Streitkräfte, General Eisenhower, schon am 18. September 1944 erließ - an 
diesem Tage hatten ihm unterstellte Truppen deutschen Boden betreten - ordnete an: „Alle 
deutschen Gerichte ... innerhalb des besetzten Gebietes werden bis auf weiteres 
geschlossen. Die Wiederaufnahme der Tätigkeit der Straf- und Zivilgerichte ... wird 
genehmigt, sobald die Zustände es zulassen“.11 Damit übereinstimmende Anordnungen 
enthielt das Gesetz Nr. 2 der Mil.Reg. betr. Deutsche Gerichte.12 
Für Detmold und Umgebung schlug in den Ostertagen 1945 die zwölfte Stunde. Nachdem 
die Stadt am ersten Ostertag beschossen worden war, rückten am Mittwoch darauf - am 4. 
April - amerikanische Truppen in Detmold ein. Alsbald angebrachte Maueranschläge 
verkündeten die Schließung der Gerichte. In der Folgezeit wurden in den 
Gerichtsgebäuden nur Aufräumungsarbeiten ausgeführt; allenfalls durften die unbedingt 
notwendigen Verwaltungsgeschäfte erledigt werden. Nachdem der Bezirk Detmold der 
britischen Zone zugeteilt worden war, bearbeitete der Gerichtsoffizier - Legal Officer - des 
britischen „Mil.Gov.Det. 121 Detmold“ die Justizangelegenheiten des LG Bezirks. 
Es dauerte geraume Zeit, bis die Rechtsprechung wieder in Gang kam. Ende Juni 1945 
übertrug die britische Mil.Reg. in Hamm dem Senatspräsidenten Dr. Hermsen die 
Aufgabe, die Wiedereröffnung des OLG Hamm vorzubereiten. Mit Wirkung vom 1. 
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August wurde er zum OLG-Pr. in Hamm bestellt; seit dem 1. Oktober 1944 gehörte auch 
der LG-Bezirk Detmold zum OLG Hamm.13 Etwa um dieselbe Zeit leitete die zuständige 
Mil.Reg. auch Verhandlungen ein, welche die Wiedereröffnung der Gerichte im Detmolder 
Bezirk bezweckten; der Detmolder LG-Pr. erhielt einen entsprechenden Auftrag. Bevor 
jedoch die Gerichte wieder tätig werden konnten, waren erhebliche Schwierigkeiten zu 
überwinden, namentlich in personeller Beziehung: 
Richter, Beamte und Angestellte wie auch Notare und Rechtsanwälte durften ihre Tätigkeit 
erst aufnehmen, wenn sie durch die Mil.Reg. politisch überprüft und genehmigt worden 
waren. „Legal officials“ - d. h. die mit der eigentlichen Rechtspflege betrauten Personen 
wie Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Notare, Amtsanwälte, Assessoren und 
Rechtspfleger - hatten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit den durch Art. V des Gesetzes Nr. 2 
vorgeschriebenen Eid zu leisten. Dieser Eid ging dahin, „die deutschen Gesetze und alle 
Rechtsvorschriften der Mil.Reg. jederzeit zu niemandes Vorteil und zu niemandes 
Nachteil, mit Gerechtigkeit und Billigkeit gegenüber jedermann, ohne Rücksicht auf 
Religion, Rasse, Abstammung oder politische Überzeugung anzuwenden ... und stets das 
Beste zu tun, um die Gleichheit aller vor dem Gesetz zu wahren.“ - Schon im April 1945 
hatten,die Justizbediensteten des LG-Bezirks Detmold auf Anordnung von Mil.Gov.Det. 
121 Fragebogen (4 Seiten, später Fragebogen „alter Art“ genannt) ausgefüllt, an deren 
Hand die Gerichtsoffiziere der Mil.Reg. die politische Tragbarkeit prüften. Im Dezember 
1945 und April 1946 mußten erneut Fragebogen eingereicht werden. Eine größere Anzahl 
von Justizbediensteten wurde zunächst nicht bestätigt; sie durften daher nicht tätig werden. 
Die von ihnen gegen die Zurückweisung eingelegten Einsprüche wurden über die 
deutschen Justizbehörden an die Prov.Mil.Reg. in Münster zur Entscheidung 
weitergeleitet. Laut Anordnung dieser Stelle war vom November 1945 ab der OLG-Pr. 
ermächtigt, die politische Tragbarkeit der Justizbediensteten vom Obersekretär abwärts zu 
überprüfen; diese Befugnis wurde auf die LG-Pr. für ihren Geschäftsbereich übertragen, 
soweit es sich um Angestellte und Arbeiter handelte. 
Ungeachtet aller Schwierigkeiten war es am 27. August 1945 so weit, daß im LG-Bezirk 
Detmold die Rechtspflegetätigkeit - wenn auch zunächst nur in beschränktem Umfang - 
wieder aufgenommen werden konnte. An diesem Tage fand im LG eine Eröffnungsfeier 
statt: 9 Richter, 2 Staatsanwälte, 1 Amtsanwalt, 2 Notare und 11 Rechtsanwälte leisteten 
den vorgeschriebenen Eid. Der Commander der Detmolder Mil.Reg. und LG-Pr. 
Winkelsesser hielten kurze Ansprachen. Dieser bekannte sich für die versammelten 
Justizangehörigen nach dem Goethewort „zu dem Geschlecht, das aus dem Dunklen ins 
Helle strebt.“ 
Zunächst durfte das LG nur Straf- einschließlich Jugendsachen bearbeiten, vom November 
1945 ab auch erstinstanzliche Zivilrechtsstreitigkeiten, soweit die Arbeit der Strafkammer 
hierdurch nicht beeinträchtigt wurde. - Ebenfalls am 27. August wurden die Amtsgerichte 
Detmold, Lemgo und Bad Salzuflen wieder eröffnet. In der ersten Zeit beschränkte sich 
auch ihre Tätigkeit auf Strafsachen und Zivilrechtsstreitigkeiten. Nach von der Mil.Reg. 
bereits in den nächsten Wochen erlassenen Anweisungen durften sie alsdann auch andere 
Sachen erledigen14 - mit Ausnahme von Zwangsversteigerungs-, Konkurs- und 
Grundbuchsachen. Solange Arbeitsgerichte noch nicht eingerichtet waren, hatte das AG 
Detmold auf Anweisung der Mil.Reg. auch die aus dem LG-Bezirk anfallenden 
arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten zu entscheiden. - Am 12. September wurden die 
Zweigstellen in Blomberg und Lage eröffnet. Vom 1. November ab wurden in Alverdissen, 
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Hohenhausen, Horn und Oerlinghausen wieder Gerichtstage abgehalten - wie in den letzten 
Jahren vor dem Zusammenbruch. - Die Grundbuchämter und die 
Zwangsversteigerungsabteilungen der AG nahmen am 1. Januar 1946 ihre Tätigkeit auf. 
Die Bevölkerung begrüßte es ganz besonders, daß die zahlreichen Grundbuchsachen, die 
sich aufgestaut hatten, solange die Gerichte geschlossen waren, endlich bearbeitet werden 
konnten. - Am 1. Dezember 1945 begann das OLG in Hamm wieder Recht zu sprechen. 
 
Für die Tätigkeit der wieder eröffneten deutschen Gerichte waren in sachlicher Beziehung 
die „Grundsätze für die Umgestaltung der Rechtspflege“ richtunggebend, die der alliierte 
Kontrollrat, laut seiner Proklamation Nr. 1 vom 30. August 1945 der Inhaber der obersten 
Regierungsgewalt in Deutschland, in der Proklamation Nr. 3 am 20. Oktober 1945 
verkündete.15 Aus ihr seien hier angeführt: „l. Alle Personen sind vor dem Gesetz gleich. 
Niemandem, welches auch seine Rasse, Staatsangehörigkeit oder Religion sei, dürfen die 
ihm zustehenden gesetzlichen Rechte entzogen werden. 2. Niemand darf des Lebens, 
seiner persönlichen Freiheit oder des Eigentums beraubt werden, es sei denn auf Grund 
eines gesetzlichen Gerichtsverfahrens.“ Das am 2. November 1945 verkündete Gesetz Nr. 
4 des Kontrollrats betraf die Umgestaltung des deutschen Gerichtswesens.16 Sie sollte 
grundsätzlich in Übereinstimmung mit dem GVG. vom 27. Januar 1877 in der Fassung 
vom 22. März 1924 erfolgen. Die Zuständigkeit der AG und LG hatte sich im allgemeinen 
nach dem Recht zu richten, das am 30. Januar 1933 in Kraft gewesen war. Die OLG 
entschieden vorerst endgültig sowohl als Berufungsinstanz gegen die Entscheidungen der 
LG in Zivilsachen wie als Revisionsinstanz gegen die Entscheidungen der AG und LG in 
Strafsachen. Ferner legte das Gesetz grundsätzlich fest, daß „alle früheren Mitglieder der 
früheren Nazipartei, die sich aktiv für deren Tätigkeit eigesetzt haben, und alle anderen 
Personen, die an den Strafmethoden des Hitler-Regimes direkten Anteil hatten, ihres 
Amtes als Richter und Staatsanwälte enthoben werden müssen.“ - In den Allgem.  
Anweisungen für Richter Nr. 2 gab die Mil.Reg. das GVG und die StPO in einem neuen 
Text bekannt, der - wie ausdrücklich betont wurde die im Kriege erlassenen einschlägigen 
Vereinfachungsvorschriften, soweit nicht einzelne Bestimmungen aus ihnen in den neuen 
Text übernommen worden waren, ersetzte. 
Bis zum Schluß des Schicksalsjahres 1945 war immerhin das Ergebnis erzielt, daß 
wenigstens die Gerichte, die in der letzten Zeit vor dem Zusammenbruch noch in Funktion 
gewesen waren, erneut mit der Arbeit begonnen hatten. 
 
 
 

III. Die organisatorischen Grundlagen für den Wiederaufbau der Justiz 
  Die gerichtsorganisatorische Eingliederung des LG-Bezirks Detmold 
 
Der Sieg der Alliierten hatte Deutschland aufgesplittert und jeder einheitlichen 
Zentralgewalt beraubt. Einen RJM gab es nicht mehr. Die Mil.Reg. ermächtigte die von ihr 
ernannten OLG-Pr., jeweils für ihren Bezirk mit Genehmigung der Mil.Reg. im 
Verordnungswege Recht zu setzen, damit unaufschiebbare Angelegenheiten erledigt 
werden konnten. Die OLG-Pr. der britischen Zone unterzogen sich diesen Aufgaben sehr 
bald in gegenseitigem Einvernehmen. Um dieses Einvernehmen herzustellen, wurden - 
meist in Bad Pyrmont - Tagungen abgehalten, an denen entweder die Pr. selbst 
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(Zentraljustizausschuß) oder von ihnen ernannte Vertreter (Rechtsunterausschuß) 
teilnahmen. So wurde es erreicht, daß in den OLG-Bezirken der britischen Zone meist 
miteinander übereinstimmende Rechtsverordnungen verkündet wurden. Das war ein erster 
Ansatz zur Bewahrung der durch den Zusammenbruch erschütterten Rechtseinheit. 
 
Vom 1. Oktober 1946 ab trat an die Stelle der OLG-Pr. als Institution der Legislative das 
Zentraljustizamt für die britische Zone mit dem Sitz in Hamburg.17 In beschränktem 
Umfang erledigte es auch Justizverwaltungsgeschäfte. Im Zuge der Dezentralisierung, 
welche die Besatzungsmächte namentlich auch dadurch betrieben, daß sie selbständige 
Länder ins Leben riefen,18 übertrug die Mil.Reg. die Justizverwaltung auf die 
Justizminister der Länder.19 Für die britische Zone wurde ein Oberster Gerichtshof 
geschaffen, der am 9. Februar 1948 in Köln eröffnet wurde und in ihrem Bereich auf dem 
Gebiet des Zivil- und des Strafrechts die Funktionen des früheren Reichsgerichts 
wahrzunehmen hatte.20 Daneben bestand das für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet (die 
britische und die amerikanische Zone, die Bizone) geschaffene Deutsche Obergericht, das 
ebenfalls in Köln seinen Sitz hatte und die höchste Instanz für das - zumal vom 
Wirtschaftsrat - geschaffene Wirtschaftsrecht war, das damit also der Zuständigkeit des 
Obersten Gerichtshofs für die britische Zone entzogen wurde.21 
 
Am 23. Mai 1949 wurde das im Parlamentarischen Rat ausgearbeitete Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland, die „neue Ordnung für eine Übergangszeit“ verkündet, 
nachdem das Genehmigungsschreiben der Militärgouverneure vom 12. Mai vorlag und der 
Parlamentarische Rat festgestellt hatte, daß das Gesetz durch die Volksvertretungen von 
mehr als 2/3 der beteiligten Länder angenommen worden war.22 Im weiteren Rahmen als 
bisher war jetzt eine einheitliche deutsche Gesetzgebung möglich. Bundesjustizverwaltung 
und BGH - als das „Obere Gericht für das Gebiet der ordentlichen Gerichtsbarkeit“ - 
wurden eingerichtet.23 Am 12. Mai 1949 wurde auch das Besatzungsstatut verkündet, das 
am 21. September 1949 in Kraft trat und die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik 
und den drei westlichen Besatzungsmächten neu regelte.24 Entsprechend dem zwischen 
denselben Partnern am 26. Mai 1952 abgeschlossenen Generalvertrag wurde mit Wirkung 
vom 5. Mai 1955 das Besatzungsregime beendet und das Besatzungsstatut aufgehoben.25 
Seitdem ist die Bundesrepublik - wenn auch mit gewissen Vorbehalten - ein souveräner 
Staat, allerdings nur ein Torso. 
 
Für den LG-Bezirk Detmold im besonderen war vor allem bedeutsam, daß sich seine 
gerichtsorganisatorische Eingliederung in den Jahren 1944 und 1947 nicht weniger als 
dreimal änderte. Hieraus erwuchsen mancherlei Schwierigkeiten, die anderen Bezirken 
erspart blieben. 
Jahrzehnte hindurch hatte im Justizbereich eine enge Verbindung zwischen Lippe und den 
welfischen Nachbarländern bestanden. Schon im Jahre 1816 wurde das Braunschweigische 
Oberappellationsgericht in Wolfenbüttel zum obersten Gericht für das Fürstentum Lippe 
bestellt.26 Seit dem 1. Oktober 1857 war das Hannoversche Oberappellationsgericht in 
Celle auch für Lippe das Obergericht letzter Instanz.27 Der am 4. Januar 1879 zwischen 
Preußen und Lippe abgeschlossene Staatsvertrag wies den LG-Bezirk Detmold dem OLG  
Celle zu.28 Diese Verbindung wurde, nachdem sie 65 Jahre bestanden hatte, durch den 
Erlaß zur Änderung von OLG-Bezirken vom 20. Juli 1944 ganz überraschend gelöst.29 Der 
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Detmolder Bezirk wurde zum 1. Oktober 1944 unter Abtrennung von Celle dem OLG-
Bezirk Hamm zugeteilt.30 Nach dem Zusammenbruch wurde das LG Detmold, ohne daß 
die Selbständigkeit von Lippe berührt wurde, zum 1. April 1946 in den OLG-Bezirk Celle 
zurückgegliedert.31 Hierbei blieb es jedoch nur 13 Monate. Auf Grund der zwischen den 
Landesregierungen von NRW und Lippe im Januar 1947 getroffenen Vereinbarungen 
wurde das Land Lippe mit Wirkung vom 21. Januar 1947 dem Land NRW. zugelegt.32 
Dementsprechend wurde der LG-Bezirk Detmold wieder mit dem Hammer OLG vereinigt 
lt. Verordnung vom 3. April 1947, die zum 1. Mai wirksam wurde.33 - Das 1946 neu 
geschaffene Land NRW, mit dem Lippe im Lauf der Zeit immer mehr verwächst, hat sich 
im Juni 1950 eine - vom Landtag beschlossene und durch Volksentscheid bestätigte - 
Verfassung gegeben. Der nach Art. 80 dieser Verfassung34 von allen Landesbeamten zu 
leistende Eid, der an die Stelle des s. Zt. durch die Mil.Reg. vorgeschriebenen Eides 
getreten ist, schließt mit dem Versprechen, „Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben.“ 
 
 

Exkurs über die Revisionsfähigkeit lippischen Landesrechts 

 
Bei dem mehrfachen Wechsel der gerichtsorganisatorischen Zugehörigkeit des Detmolder 
Bezirks ergaben sich hinsichtlich der Revisibilität des lippischen Landesrechts 
erwähnenswerte Konsequenzen: Ursprünglich konnte beim Reichsgericht in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten die Revision nicht darauf gegründet werden, daß das Urteil der 
Vorinstanz lippisches Landesrecht verletzt habe. Nach der ZPO vom 30. Januar 187935 in 
Verbindung mit der Kaiserl. Verordnung vom 28. September 187936 waren 
landesrechtliche Bestimmungen nur revisibel, wenn sie über den Bezirk des 
Berufungsgerichts (d. h. des OLG) hinaus „für den ganzen Umfang mindestens zweier 
deutscher Bundesstaaten ... Geltung erlangt“ hatten oder wenn sie durch die Kaiserl. 
Verordnung - oder die in der Folgezeit insoweit erlassenen Gesetze - ausdrücklich für 
revisibel erklärt wurden. Lippisches Landesrecht galt jedoch nur in dem zum OLG Celle 
gehörigen LG-Bezirk Detmold und in den beiden lippischen Exklaven Amt Lipperode und 
Stift Kappel, die in den LG-Bezirk Paderborn eingegliedert und damit dem OLG Hamm 
unterstellt waren37; auch enthielten die Kaiserl. Verordnung und die später erlassenen 
einschlägigen Gesetze keine Ausnahmevorschrift für lippisches Landesrecht. 
 
Diesen Rechtszustand änderte erst das Gesetz vom 27. Oktober 193338, das einerseits den § 
549 ZPO dahin faßte, daß sich der Geltungsbereich nur „über den Bezirk des 
Berufungsgerichts hinaus“ zu erstrecken brauchte, andererseits die Kaiserl. Verordnung 
und die Ergänzungsgesetze ersatzlos aufhob. Nunmehr konnte die Verletzung lippischen 
Landesrechts im Wege der Revision an das Reichsgericht gerügt werden, da es nicht nur 
im LG-Bezirk Detmold (Berufungsgericht Celle), sondern auch darüber hinaus - in 
Lipperode und Kappel (LG Paderborn, Berufungsgericht Hamm) - galt. Mit dieser 
Begründung hat das Reichsgericht die Revisibilität lippischer Volksschulgesetze im Urteil 
vom 24. Januar 1941 ausdrücklich anerkannt.39 
Für die Zeit vom 1. Oktober 1944 bis 31. März 1946 ist die Revisionsfähigkeit lippischen 
Landesrechts zu verneinen, da solches damals nur im OLG-Bezirk Hamm und nicht 
darüber hinaus galt. Soweit es sich um die 13 Monate bis zum 30. April 1947 handelt, hätte 
an sich im Wege der Revision die Verletzung lippischen Landesrechts geltend gemacht 
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werden können, da es in diesem Zeitraum nicht nur im Bezirk eines Berufungsgerichts 
anzuwenden war. Seit dem 1. Mai 1947 ist lippisches Landesrecht nicht mehr revisibel. 
 
 
 
 IV. Störungen beim Wiederaufbau der Rechtspflege 
 in den Jahren 1946 und 1947 
 
Der ruhige Fortgang der mit Schwierigkeiten gerade erst wieder eingeleiteten 
Rechtspflegetätigkeit wurde in den genannten Jahren mehrfach gefährdet. 
 
 

1. Erneute Entnazifizierung 1946 

 
Als der Bezirk am 1. April 1946 in den OLG-Bezirk Celle zurückgegliedert wurde, 
wechselte er auch die Mil.Reg.; jetzt wurde für ihn die Prov.Mil.Reg. in Hannover 
zuständig. Deren Gerichtsoffizier Legal Officer - war der Ansicht, die bisher im Detmolder 
Bezirk durchgeführte Entnazifizierung genüge nicht, sie entspreche nicht dem im Bereich 
der Prov.Mil.Reg. Hannover angewendeten Verfahren, der jetzige Zustand sei politisch 
„unbefriedigend,“ es müsse - unter Beachtung neu ergangener Bestimmungen - eine 
nochmalige Überprüfung stattfinden. Die Richter und der Geschäftsleiter des LG sowie die 
Staatsanwälte in Detmold mußten Anfang Juni 1946 - ungeachtet der Tatsache, daß die 
früher zuständige gewesene Mil.Reg. sie zugelassen hatte - innerhalb einer Frist von 24 
Stunden Fragebogen neuer Art (12 Seiten mit insgesamt 133 Fragen) dreifach ausfüllen 
und einreichen. Für die anderen Justizbediensteten, die Rechtsanwälte und Notare ergingen 
gleiche Anordnungen; nur wurde ihnen etwas mehr Zeit gelassen. Laut Weisung der 
Mil.Reg. hatten sich zahlreiche Betroffene bis auf weiteres jeder Tätigkeit zu enthalten. 
Durch diese Maßnahmen gerieten zunächst sie und ihre Familien erneut in eine mißliche 
Lage, weil das Vermögen der Personen, welche die Mil.Reg. von ihrem Amt suspendierte, 
automatisch der Beschlagnahme verfiel, ihnen somit keinerlei Bezüge mehr ausgezahlt 
werden durften.40 Vor allem war aber zu besorgen, daß die plötzlich in beträchtlicher Zahl 
benötigten Ersatzkräfte nicht von heute auf morgen beschafft werden konnten. Wenn dies 
schließlich auch mit einiger Mühe gelang, so wurde doch durch diesen nicht 
voraussehbaren Eingriff der Wiederaufbau im Detmolder Justizbereich empfindlich 
gestört. Zudem ergab die neue Überprüfung, daß die von dem Gerichtsoffizier der 
Prov.Mil.Reg. in Hannover zurückgewiesenen Richter und Beamten - von wenigen 
Ausnahmen abgesehen - politisch doch tragbar waren. 

Während sich bei der Entnazifizierung im Jahre 1945 in einzelnen Bezirken besondere 
Übungen hatten bilden können, wurde von Anfang 1946 ab ein einheitliches 
Überprüfungsverfahren angewendet. Nunmehr war die Kontrollratsanweisung Nr. 24 vom 
12. Januar 1946 maßgeblich, zu der die Abt. Public Safety der Prov.Mil.Reg. Hannover am 
12. März und später erläuternde Anordnungen erließ. 
Im wesentlichen verlief das Entnazifizierungsverfahren folgendermaßen: Bei den Stadt- 
und Landkreisen wurden deutsche Entnazifizierungskammern (Panels) gebildet, denen 
Unterausschüsse (Committees) vorgeschaltet waren. Auf Grund der von den 
Unterausschüssen an Hand der Fragebogen angestellten Ermittlungen machten die 
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Kammern der Abt.Public Safety begründete Vorschläge, die alsdann mit einer Äußerung 
dieser Abt. der Mil.Reg. zur Entscheidung vorgelegt wurden. Gegebenenfalls schloß sich 
ein Berufungsverfahren vor der Beschwerdestelle (Review Board) an. 
Im OLG-Bezirk Celle - und somit auch im LG-Bezirk Detmold nach dem 1. April 1946 - 
wurden als Unterausschüsse jeweils für den Bezirk eines LG besondere Ausschüsse 
eingerichtet, welche die politische Tragbarkeit lediglich von Justizangehörigen 
vorzuprüfen hatten. Diesen Unterausschüssen gehörten der LG-Pr. als Vorsitzender sowie 
je ein Rechtsanwalt und ein Beamter des gehobenen Dienstes als Beisitzer an. In Detmold 
ist dieser Ausschuß Anfang Juni 1946 zum ersten Mal zusammengetreten. Er blieb wie 
bisher auch dann noch tätig, als der Detmolder Bezirk am 1. Mai 1947 in den OLG-Bezirk 
Hamm übernommen wurde.41 Späterhin hatten die Justizprüfungs(unter)ausschüsse auch 
die politische Tragbarkeit von Versorgungsberechtigten aus dem Justizbereich 
vorzuprüfen. 
Für die Entnazifizierung in ihrem weiteren Verlauf war noch bedeutsam die unter 
Bezugnahme auf die Kontrollratsdirektive Nr. 38 erlassene Verordnung der britischen 
Mil.Reg. Nr. 79, die ebenso wie die Direktive zwischen 5 Kategorien unterschied (I 
Verbrecher, II Übeltäter, III Geringere Übeltäter, IV Anhänger V Entlastete)42 und die 
Einreihung in die Kategorien III bis V regelte. 
Die Verordnung der Mil.Reg. Nr. 110, die am 1. Oktober 1947 in Kraft trat, übertrug die 
Entnazifizierungsaufgaben - mit gewissen Vorbehalten - auf die Länder.43 In Nordrhein-
Westfalen wurde die Entnazifizierung abgeschlossen durch das Gesetz v. 5. Februar 1952, 
das die Einstellung aller Verfahren mit dem Ziel der Einstufung in die Kategorien III bis V 
verfügte.44 
 
 

2. Das Vorhaben, im Detmolder LG-Gebäude ein Spruchgericht unterzubringen 

 
Im Januar 1947 ergab sich dadurch vorübergehend eine kritische Lage, daß in Detmold ein 
Spruchgericht untergebracht werden sollte. Die Mil.Reg. betraute damals die deutsche 
Justiz und zwar die lt. besonderer Anweisung einzurichtenden Spruchgerichte mit der 
Aufgabe, die Angehörigen derjenigen Nazi-Organisationen abzuurteilen, die das 
Internationale Militärgericht im Nürnberger Urteil v. 1. Oktober 1946 für verbrecherisch 
erklärt hatte.45 Die meisten hierdurch Betroffenen waren s. Zt. in Lagern interniert. Die 
Stadt Detmold schien sich nun als Sitz eines Spuchgerichts für die Aburteilung der rd. 
5000 Insassen des Sennelagers Staumühle deshalb besonders zu eignen, weil Detmold im 
Gegensatz zu dem ebenfalls nahe gelegenen Paderborn nicht zerstört war. Maßgebliche 
deutsche Stellen, denen die Einrichtung der Spruchgerichte in der britischen Zone oblag, 
planten zunächst, das Spruchgericht für Staumühle und die dazu gehörige Anklagebehörde 
im Detmolder Gerichtsgebäude unterzubringen. Um dies zu ermöglichen, sollte nach 
demselben Plan die gesamte Zivilrechtspflege des LG und des AG für die Dauer der 
Spruchgerichtstätigkeit stillgelegt und nur noch die Strafrechtspflege aufrechterhalten 
werden. Diesem Vorhaben widersprachen jedoch alle in Betracht kommenden Detmolder 
Stellen mit größter Entschiedenheit. In mehreren Besprechungen bezeichneten es die 
Vertreter sowohl der deutschen Behörden als auch der Mil.Reg. als schlechthin 
unerträglich, wenn die Zivilrechtspflege, die gerade angefangen hatte, die unter der 
Herrschaft der Kriegsverordnungen und während des Stillstands der Rechtspflege nach 
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dem Zusammenbruch aufgestauten Sachen abzuarbeiten, erneut - vielleicht für Jahre - 
stillgelegt werden würde. Der Plan wurde dann fallengelassen. Es gelang, das 
Spruchgericht in mehreren Häusern auf der Schanze bei Detmold und die Anklagebehörde 
in der Gaststätte „Frische Quelle“ in Hiddesen unterzubringen. 
Insgesamt wurden 15 Kammern gebildet, die jeweils in der Besetzung: ein Berufsrichter 
als Vorsitzender und zwei Laienrichter als Beisitzer tagten.46 Die Laienrichter wurden aus 
Vorschlagslisten, welche die Gemeinden zusammengestellt hatten, durch einen Ausschuß 
gewählt, dem der Detmolder LG-Pr. und je zwei Spruchgerichtsvorsitzende, 
Gewerkschaftsvertreter, Bürgermeister (oder Gemeindedirektoren) und Landräte (oder 
Oberkreisdirektoren) angehörten. - Das Detmolder Spruchgericht war bis zum 31. 
Dezember 1948 tätig; zu diesem Tage wurde es aufgelöst. Die wenigen damals noch 
anhängigen Sachen übernahm das Spruchgericht in Bielefeld, das noch etwas länger 
bestehen blieb. 
 
 

3. Die Kohlennot im Winter 1946/47 

 
Im Februar 1947 waren die Kohlenvorräte bei den meisten Justizbehörden des Detmolder 
LG-Bezirks völlig erschöpft. Sie waren von Anfang an nur knapp gewesen. Eine Zeitlang 
behalf man sich mit Schlammkohle, dann war auch dieses nur sehr behelfsmäßige 
Heizmaterial nicht mehr zu beschaffen. Es wurde in ungeheizten Räumen weitergearbeitet, 
in denen das Innenthermometer schließlich einige Grade unter Null anzeigte. Ungeachtet 
der gesundheitlichen Gefährdung, die sich hieraus für die Justizbediensteten ergab, sollte 
die Arbeit im Interesse der Rechtsuchenden so lange wie möglich fortgesetzt werden. 
Selbst heute noch verdient es lobend hervorgehoben zu werden, was die Justizbediensteten 
des Detmolder Bezirks in diesen Wöchen des Spätwinters 1946/47 geleistet haben. 
Wärmeres Wetter und die dank der Energie der Geschäftsleiter wirklich im letzten 
Augenblick doch noch beschafften Kohlen enthoben dann die Behördenleiter der sie 
bedrückenden Sorge, ob nicht die Justiz vorübergehend ihre Tätigkeit erneut einstellen 
müsse. 
 
 
 
 V. Der weitere Wiederaufbau 
 

1. Grundsätzliche Probleme 

 
Um die Jahreswende 1946/47 war namentlich die für den weiteren Ausbau der 
Rechtspflege im Detmolder LG-Bezirk bedeutsame Frage vorab zu entscheiden, ob alle 
AG, die bis Juni 1943 Vollgerichte gewesen waren - auch Hohenhausen, Horn und 
Oerlinghausen? -, wieder mit Richtern besetzt werden sollten. Mit Rücksicht auf die 
Belange der Bevölkerung, der zeitraubende Wege zu ihrem Amtsrichter nach Möglichkeit 
erspart werden sollten, fiel die Entscheidung ungeachtet der erfreulichen Besserung der 
Verkehrsverhältnisse, die sich nach einer bösen Übergangszeit allmählich bemerkbar 
machte, zu Gunsten aller im Detmolder Bezirk bis dahin noch nicht wieder eröffneten AG. 
Der am 1. Mai 1947 in der Eingliederung des LG-Bezirks eingetretene Wechsel hatte in 
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dieser Beziehung nichts zu besagen, da hierüber sowohl vor wie nach dem Stichtag bei den 
in Betracht kommenden deutschen und britischen Behörden Einigkeit erzielt wurde. - 
Somit wurden nicht nur die AG Alverdissen und Blomberg (am 19. März 1947) sowie 
Lage (am 10. April 1947), sondern auch die AG Hohenhausen, Horn und Oerlinghausen 
(am 1. August 1947) als selbständige Gerichte neu eröffnet und mit je einem Richter 
besetzt. 
Von Zeit zu Zeit wurde auch noch später die Frage angeschnitten, ob nicht das eine oder 
andere kleine AG aufzuheben oder allenfalls als Zweigstelle eines benachbarten Gerichts 
aufrechtzuerhalten sei. Z. B. wurden um die Jahreswende 1953/54 entsprechende 
Anregungen, die sich namentlich auf alle nur mit einem Richter besetzten AG in NRW 
bezogen, zur Stellungnahme mitgeteilt. Sie fanden aber - zumal unter dem Gesichtspunkt, 
es sei auch heute noch wünschenswert, den Kontakt zwischen Amtsrichter und 
Rechtsuchenden so eng wie möglich zu gestalten, - keine Gegenliebe. Durch Erlaß des 
Justizministers v. 2. Mai 1955 wurden dann „im Hinblick auf die Justizreform“ - die über 
kurz oder lang kommen wird - weitere Erörterungen unterbunden. Dabei mag eine Rolle 
auch die Erwägung gespielt haben, daß nur durch Gesetz Gerichte aufgehoben und 
Gerichtsgrenzen geändert werden können, worüber neuerdings wohl kein Zweifel mehr 
bestehen dürfte.47 
Bei dem Neuaufbau der Justiz stand das Bestreben im Vordergrund, bewährten 
rechtsstaatlichen Grundsätzen, die in den Jahren 1933 bis 1945, zumal während des 
Krieges, verdrängt worden waren, wieder Geltung zu verschaffen. Dies geschah entweder 
sogleich durch Gesetzgebung des Kontrollrats und der Mil.Reg. oder später durch Gesetze 
deutscher Stellen, vor allem des Zentraljustizamts, worauf unten noch eingegangen werden 
soll, soweit es geboten ist. 
Von gewissermaßen symptomatischer Bedeutung sind hierunter diejenigen Bestimmungen, 
die Vorschriften der nat.soz. Zeit aufgehoben haben, welche sich die Verwirklichung des 
Führerprinzips im Justizbereich zum Ziel gesetzt hatten.48 Die Verordnung v. 27. Januar 
1948 49 stellte die Präsidien der LG und der OLG wieder her und übertrug ihnen erneut die 
Geschäftsverteilung. Ebenso wurde den Gerichtspräsidenten durch dieselbe Verordnung 
für das Gebiet der Zivilrechtspflege und durch die Verordnung v. 9. Februar 194850 in der 
Strafrechtspflege die Entscheidung über die Ablehnung und Ausschließung von Richtern 
genommen und den Gerichten zurückgegeben. 
 
 

2. Der Aufbau der Strafrechtspflege 
 
Seit dem 30. September 1948 sind im LG-Bezirk Detmold wieder Schöffengerichte tätig: 
Schon die Verordnung des ZJA v. 22. August 194751 hatte die Wiedereinführung von 
Schöffen und Geschworenen in die Rechtspflege vorgesehen. Die wichtigsten 
Bestimmungen dieser Verordnung wurden für NRW durch die Verordnung des ZJA v. 11. 
August 1948 zum 30. September in Kraft gesetzt.52 Auf Grund einer AV, die der JM von 
NRW bereits am 8. Januar 1948 erlassen hatte,53 wurden im Detmolder Bezirk zwei 
gemeinsame Schöffengerichte geschaffen: in Detmold für die AG-Bezirke Detmold, 
Blomberg, Lage u. Horn, - in Lemgo für die anderen AG- Bezirke.54 Auch hinsichtlich der 
Haftsachen machte der JM von der durch § 58 GVG erteilten Befugnis Gebrauch. Sie 
wurden, soweit es sich um die Bezirke Alverdissen und Hohenhausen handelt, dem AG in 
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Lemgo, - hinsichtlich Blomberg, Horn, Lage, Oerlinghausen und Bad Salzuflen dem AG in 
Detmold übertragen.55 – 
Seit dem 1. Januar 1951 wirken auch in den Strafkammern des LG wieder Laienrichter mit. 
56 - Nach Erlaß des neuen Jugendgerichtsgesetzes (JGG)57 wurden in Detmold und Lemgo 
gemeinsame Jugendschöffengerichte eingesetzt, deren Bezirke sich mit den 
Schöffengerichtsbezirken decken.58 Bezirksjugendrichter im Sinne des § 33 Abs. 4 JGG 
wurden nicht bestellt; jedes AG des Detmolder LG-Bezirks erledigt die aus seinem Bezirk 
anfallenden Jugendsachen selbst, soweit für sie der Jugendrichter zuständig ist (§ 39 JGG). 
- Die erkennende Strafkammer des LG wurde nunmehr auch Jugendstrafkammer. 
 
Am 6. Dezember 1948 tagte in Detmold - zum ersten Mal seit mehr als neun Jahren - 
wieder ein Schwurgericht. Der OLG-Pr. bestellte für diese Schwurgerichtsperiode wie 
auch für die Perioden in den Jahren 1949 und 1950 den Detmolder LG-Pr. zum 
Vorsitzenden.59 Wie früher fanden die Sitzungen des Schwurgerichts im Sitzungssaal des 
ehemals lippischen Landtags statt. In der ersten Periode vom Dezember 1948, die sieben 
Tage in Anspruch nahm, wurde über fünf Anklagen verhandelt, darunter über drei wegen 
„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ nach dem Kontrollratsgesetz Nr. 10.60  61 - 
 
Nach Erlaß der am 1. April 1952 in Kraft getretenen Gnadenordnung des Landes v. 1. 
Januar 195262 wurde auch in Detmold eine Gnadenstelle eingerichtet. Sie hat die 
Gnadengesuche zu bearbeiten, die sich auf die im LG-Bezirk Detmold von ordentlichen 
Gerichten ausgesprochenen Verurteilungen beziehen. Der JM bestellt jeweils für ein 
Geschäftsjahr einen Richter oder Staatsanwalt zum Leiter der Gnadenstelle. 
 
Zwecks Durchführung der Aufsicht bei Strafaussetzung zur Bewährung - über Erwachsene 
auf Grund des StGB, über Heranwachsende und Jugendliche auf Grund des JGG - sind 
nach Erlaß des Landesgesetzes über Bewährungshelfer v. 17. Mai 195563 im LG-Bezirk 
Detmold zwei hauptamtliche Bewährungshelfer mit dem Sitz in Detmold und in Lemgo 
angestellt worden. Anfang 1958 ist jedoch die Lemgoer Stelle fortgefallen, so daß jetzt der 
Bewährungshelfer in Detmold für alle aus dem LG-Bezirk anfallenden Betreuungsfälle 
zuständig ist. Sein Geschäftszimmer befindet sich entsprechend ausdrücklicher 
Gesetzesbestimmung außerhalb der Gerichtsgebäude. 
 
 

3. Der Aufbau der Zivilrechtspflege 
 
Am 1. Februar 1946 nahmen die Berufungs- und die Beschwerdekammer des LG Detmold 
die Tätigkeit auf - und zwar in der Besetzung mit jeweils drei Richtern. In der 
erstinstanzlichen Zivilkammer mußte es wegen Richtermangels zunächst noch dabei 
verbleiben, daß die Sachen nur durch einen Richter entschieden wurden. Erst vom 1. 
Januar 1947 ab arbeitete auch diese Kammer in voller Besetzung.64 
Als „Deutsches Arbeitsgerichtsgesetz“ wurde am 4. April 1946 das Kontrollratsgesetz Nr. 
21 vom 30. März 1946 verkündet,65 das die Arbeitsgerichte aus der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit ausgliederte und der Verwaltung der Arbeitsbehörden unterstellte (Art. 
III). Am 15. Juli 1946 wurde das Arbeitsgericht Detmold für die Kreise Detmold und 
Lemgo (sowie zunächst auch noch Paderborn) eingerichtet, das die Spruchtätigkeit am 15. 
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Oktober l946 aufnahm. Das AG Detmold war nun nicht mehr mit arbeitsrechtlichen 
Streitigkeiten befaßt; doch hatte es die bis zum 4. April 1946 anhängig gewordenen 
Sachen, in denen eine mündliche Verhandlung schon stattgefunden hatte, noch zu 
erledigen.66 

Erbgesundheitssachen durften lt. Anordnung der Mil.Reg. nicht bearbeitet werden. Doch 
wurde die Wiederaufnahme abgeschlossener Verfahren ermöglicht.67 Insoweit war für den 
LG-Bezirk das AG Detmold zuständig.68 Eine zwangsweise Sterilisierung kommt nicht 
mehr in Frage, wenn auch das Erbgesundheitsgesetz vom 14. Juli 1933 nicht ausdrücklich 
aufgehoben worden ist.69 
Nach Wiedereröffnung der AG konnten auch Pachtschutz- und Landwirtschaftssachen 
erledigt werden, notfalls - soweit neue Beisitzer noch nicht bestellt waren, - durch den 
Vorsitzenden allein. Solche Sachen waren jedoch, wenn es sich um Erbhofgrundstücke 
handelte, von der Bearbeitung ausgenommen, weil die Anerbengerichte auf Weisung der 
Mil.Reg. geschlossen blieben.70 Erst nach Erlaß des Kontrollratsgesetzes Nr. 45 vom 20. 
Februar 1947 betr. Aufhebung des Erbhofgesetzes,71 der Verordnung Nr. 84 nebst Anlagen 
- darunter: B. Höfeordnung vom 24. April 194772, - der Verfahrensordnung für 
Landwirtschaftssachen vom 2. Dezember 194773 usw. waren alle Hindernisse beseitigt, die 
der Bearbeitung der betr. Sachen nach den Bestimmungen des neuen Landwirtschaftsrechts 
entgegen gestanden hatten. Von der Befugnis, diese Sachen aus den Bezirken mehrerer AG 
einem AG zu übertragen, ist für den LG-Bezirk Detmold im Hinblick auf seine im 
wesentlichen gleichmäßig ländliche Struktur weder unter der Herrschaft der 
Verfahrensordnung von 1947 noch neuerdings - nach Erlaß des Gesetzes über das 
Verfahren in Landwirtschaftssachen vom 21. Juli 195374 - Gebrauch gemacht worden: 
Jedes der neun AG bearbeitet die einschlägigen Sachen seines Bezirks. 
Auch Entschuldungssachen durften auf Geheiß der Mil.Reg. vorerst nicht bearbeitet 
werden. Erst nach Erlaß der Verordnung des Pr. ZJA vom 12. Mai 1947, wobei auf die 
frühere Regelung im Gesetz vom 1. Juni 1933 zurückgegriffen wurde, konnte sich das AG 
Detmold als das AG, bei dem früher das Entschuldungsamt gebildet war, mit der 
Entschuldung befassen.75 
Die Konkursabteilungen der AG nahmen die Tätigkeit auf am 1. Juli 1948.76 - Neuerdings 
wurden die Konkurs- wie auch die Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungssachen 
aus mehreren AG-Bezirken im Interesse der Arbeitsökonomie zusammengefaßt. Seit dem 
1. April 1958 hat das AG Detmold die gen. Sachen auch aus den AG-Bezirken Blomberg 
und Horn, das AG Lemgo auch diejenigen des AG-Bezirks Hohenhausen, das AG Lage 
auch solche aus dem Bezirk Oerlinghausen zu bearbeiten.77 
 
 
 
     VI. Neue Aufgaben 
 
 

1. Richterliche Strafverfügungen 
 
Wurden im Strafprozeß nach dem oben Gesagten früher gültig gewesene Grundsätze nach 
und nach erneut in Wirksamkeit gesetzt, so wurden in ihn andererseits Normen eingefügt, 
wie sie seit Erlaß der Reichsjustizgesetze noch nicht bestanden hatten: Mit Zustimmung 
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der Mil.Reg. verkündete gleichlautende Verordnungen der OLG-Pr. übertrugen die 
Befugnis, wegen Übertretungen Strafverfügungen zu erlassen, unter entsprechender 
Änderung der §§ 413 ff. StPO von der Polizei auf den Amtsrichter. Denn - so sagte die im 
OLG-Bezirk Celle gleichzeitig veröffentlichte Bemerkung – „Aufgaben der Rechtspflege, 
insbesondere die Verhängung von Strafen, gehören nicht zu den Aufgaben der Polizei.“78 
Handelt es sich auch meist um Bagatellsachen, so fällt doch bei ihrer großen Zahl die 
durch ihre Bearbeitung den AG zugefallene Mehrarbeit ins Gewicht. 
 
 

2. Rückerstattung 

 
Das Gesetz Nr. 59 der Mil.Reg. vom 12. Mai 194979 regelte die „Rückerstattung 
feststellbarer Vermögensgegenstände an Opfer nat.soz. Unterdrückungsmaßnahmen“, falls 
die Gegenstände aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität oder politischer 
Überzeugung entzogen worden waren. Hierbei handelte es sich um eine wichtige Aufgabe, 
deren Erfüllung dazu dienen sollte, in den Jahren des Hitler-Regimes begangenes Unrecht 
nach Möglichkeit wiedergutzumachen. Das in dem Gesetz vorgesehene Verfahren wies in 
vielen Beziehungen Besonderheiten auf. Bei den LG wurden Wiedergutmachungsämter 
und Wiedergutmachungskammern eingerichtet. Die Ämter hatten die ihnen vom 
Zentralmeldeamt in Bad Nenndorf zugeleiteten Anträge vorzuprüfen und bei den 
Beteiligten auf eine gütliche Einigung hinzuwirken.80 Die Kammern hatten in der 
Besetzung mit drei Mitgliedern über die durch die Ämter vorgelegten Sachen oder auf 
Einspruch gegen Beschlüsse der Ämter Entscheidung zu treffen. Für das Verfahren waren 
die Grundsätze der freiwilligen Gerichtsbarkeit maßgeblich (Aufklärung von Amtswegen 
usw.).81 Die Leiter sowie die Mitglieder der Ämter und die Mitglieder der Kammern 
mußten die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzen. Sie 
sollten politisch unbelastet sein und wurden vom JM mit Zustimmung der Mil.Reg. 
ernannt. Die Tätigkeit in den Ämtern konnte auch nebenamtlich oder durch Beamte auf 
Widerruf ausgeübt werden.82 - Personelle Schwierigkeiten, die gelegentlich bei der 
Detmolder Kammer bestanden, wurden dadurch überwunden, daß Richter auswärtiger 
Wiedergutmachungskammern gleichzeitig zu Mitgliedern bei ihr bestellt wurden. 
Das Wiedergutmachungsamt für den Detmolder LG-Bezirk wurde aus räumlichen und 
personellen Gründen im AG-Gebäude in Lage untergebracht. Es nahm am 10. Oktober 
1949 seine Tätigkeit auf. Bei der Kammer in Detmold wurden die ersten Sachen Anfang 
1950 anhängig. Amt und Kammer hatten bis zum 1. Mai 1957 die angefallenen Sachen - 
von einigen Resten abgesehen - aufgearbeitet. Sie wurden mit Wirkung von diesem Tage 
aufgelöst, die Reste wurden von den entsprechenden Stellen bei dem LG in Bielefeld 
übernommen.83 
 
 

3. Unterbringungssachen 

 
Das GG (Art. 104 II) weist die Entscheidung über die Zulässigkeit und Fortdauer einer 
Freiheitsentziehung ausschließlich dem Richter zu; das Nähere sollte gesetzlich geregelt 
werden. Da diese Regelung über Jahr und Tag ausblieb, ergaben sich bei der Bearbeitung 
von Streitfällen - z. B. über die Einweisung in eine Heil- und Pflegeanstalt Zweifel, vor 
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allem über die grundsätzliche Frage, ob die ordentlichen Gerichte oder die 
Verwaltungsgerichte zur Entscheidung berufen seien.84 
Im Jahr 1956 ergingen endlich das Bundesgesetz vom 29. Juni, das das Verfahren 
hinsichtlich der Freiheitsentziehungen auf Grund Bundesrechts ordnete,85 und das 
Landesgesetz vom 16. Oktober über die Unterbringung geisteskranker usw. Personen.86 
Nach diesen Gesetzen sind die ordentlichen Gerichte, in erster Instanz die AG, zuständig. 
 
 

4. Verfahren gegen Angehörige der Bundeswehr 

 
Seitdem Formationen der Bundeswehr im AG-Bezirk Detmold untergebracht sind, haben 
sich die Staatsanwaltschaft und die Gerichte in Detmold mit denjenigen 
Bundeswehrangehörigen zu befassen, denen Straftaten zur Last gelegt werden. Als „Bürger 
in Uniform“ unterstehen die Soldaten in der Bundesrepublik der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit. Da solche Angelegenheiten in der Truppe meist nicht bereinigt werden, 
oft auch nicht bereinigt werden können, ist die hierdurch zuwachsende Mehrarbeit spürbar. 
 
 

5. Neue Aufgaben mit größerem „Einzugsgebiet“ 

 
Noch andere, zum Teil recht bedeutsame Aufgaben sind Gerichten des Detmolder LG-
Bezirks deshalb zugefallen, weil in den letzten Jahren erlassene Gesetze die örtliche 
Zuständigkeit ordentlicher Gerichte für einen größeren Bereich (als z. B. den Bezirk nur 
eines LG) von dem Sitz der Verwaltungsbehörde abhängig machen, die mit den 
einschlägigen Sachen im Vorstadium befaßt war. 
Insoweit wirkt sich namentlich die Tatsache aus, daß Mitte 1947 entsprechend den vor der 
Vereinigung von Lippe mit NRW getroffenen Abmachungen, den sogen. Punktationen, die 
Regierung für Ost-Westfalen (das Weserland) von Minden, wo sie seit 1815 ihren Sitz 
hatte, nach Detmold verlegt wurde.87 Aus ihrem Amtsbereich, der die LG-Bezirke 
Bielefeld und Detmold sowie den größeren Teil des LG-Bezirks Paderborn umfaßt, 
konzentrieren sich jetzt Angelegenheiten verschiedener Sachgruppen, nachdem die 
Regierung im Rahmen ihrer Zuständigkeit über sie entschieden hat, für das sich ggfs. 
anschließende gerichtliche Verfahren bei Gerichten des LG-Bezirks Detmold: 
Das AG Detmold hat seit dem 1. April 1952 im Bußgeldverfahren zahlreiche Sachen zu 
bearbeiten, in denen gegen einen vom Regierungs-Pr. oder von einer ihm zugeordneten 
Dienststelle erteilten Bußgeldbescheid der Betroffene Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung stellt, - ohne daß es darauf ankommt, aus welchem Teil des 
Regierungsbezirks die Sache anfällt.88 Gegen die Entscheidungen des AG Detmold in 
Bußgeldsachen ist nur die Rechtsbeschwerde unmittelbar an das OLG gegeben. 
„Zur Förderung des Wohnungsbaues“ läßt das Baulandbeschaffungsgesetz vom 3. August 
195389 unter bestimmten Voraussetzungen Enteignungen zu. Gegenüber den 
Entscheidungen des Regierungs-Pr. als Enteignungsbehörde kann das Gericht angerufen 
werden. Seit dem 15. September 1953 hat eine bei dem Detmolder LG eingerichtete 
Kammer für Baulandsachen die aus dem Regierungsbezirk anfallenden Sachen dieser Art 
zu erledigen. Der Kammer gehören an ein LGD als Vorsitzender und je zwei Richter der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Verwaltungsgerichtsbarkeit als Beisitzer.90 
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Vor allem ist aber aus 1953 zu vermerken: Auf Grund des sogen. 
Bundesergänzungsgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nat. soz. Verfolgung vom 18. 
September 1953 (BEG)91 wird bei dem LG Detmold eine Entschädigungskammer gebildet. 
Sie tritt in Tätigkeit auf die Klage eines Verfolgten, der sich durch den Bescheid des 
Regierungs-Pr. als Entschädigungsbehörde beschwert fühlt. Dessen Zuständigkeit umfaßt 
alle nach dem gen. Gesetz aus dem Regierungsbezirk anfallenden Entschädigungssachen - 
von einigen Sachgruppen abgesehen, für die eine besondere Zuständigkeit begründet ist.92 

Das BEG und das später an seine Stelle getretene Bundesentschädigungsgesetz vom 29. 
Juni 195693 machen die beschleunigte Erledigung der Entschädigungssachen zur Pflicht. 
Für diese dem LG zugefallene bedeutsame Aufgabe gilt das im Abschn. Rückerstattung 
Gesagte in verstärktem Maße. Sie läßt sich nur mit Hilfe mehrerer besonders bewilligter 
Richterkräfte bewältigen, deren Zahl sich Ende 1959 auf fünf belief. Bis dahin hatte die 
Kammer rund 1600 Sachen erledigt; es wird noch einige Jahre dauern, bis die 
Entschädigungssachen aufgearbeitet sind. 
Die gerichtlichen Verfahren, die aus dem LG-Bezirk Detmold in Bodenreformsachen 
anfielen, hatte ausschließlich das AG Lemgo zu bearbeiten, solange das Kreissiedlungsamt 
(die untere Siedlungsbehörde) für die beiden ehemals lippischen Kreise seinen Sitz in 
Lemgo hatte.94 Im Zuge der Vereinfachung des ländlichen Siedlungswesens wurde jedoch 
mit Wirkung vom 1. April 1958 auch das Kreissiedlungsamt Lemgo aufgehoben, und an 
seine Stelle ist das Amt für Flurbereinigung und Siedlung in Bielefeld getreten, das sich 
jetzt auch mit den einschlägigen Sachen aus dem LG-Bezirk Detmold zu befassen hat.95  96 
 
 
 

VII. Rechtsangleichung 
 

Wenn auch Änderungen des materiellen Rechts im allgemeinen nicht Gegenstand dieser 
Abhandlung sein können, so sind hier doch diejenigen anzufahren, die sich infolge der 
Vereinigung von Lippe mit NRW im ehemals lippischen Recht ergeben haben, soweit sie 
das Gebiet der ordentlichen Rechtspflege berühren. Das Vereinigungsgesetz vom 5. 
November 194897 besagt im § 11, daß die im Gebiet des ehemaligen Landes Lippe 
geltenden Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften bis auf weiteres in Kraft 
bleiben, ermächtigt aber den Innenmin. des Landes NRW, das lippische Recht im 
Verordnungswege an das in NRW geltende Recht nach Anhörung der Kreistage in 
Detmold und Lemgo anzugleichen. Von insgesamt 10 Angleichungsverordnungen, die der 
Innenmin. seit 1950 erlassen hat98, sind hier nach dem Gesagten die Verordnungen 2, 4 
und 7 von Interesse. 

Die 2. Verordnung vom 1. Dezember 1950 ersetzt die landesrechtlichen 
Enteignungsvorschriften von Lippe durch das in NRW geltende Enteignungsrecht. 
Seit Verkündung der 4. Verordnung vom 31. März 1952 gilt im ehemaligen Land Lippe 
das preußische Wassergesetz vom 7. April 1913.99 Damit sind die Grundsätze des 
gemeinen Rechts, die bis dahin mangels eines umfassenden lippischen Wassergesetzes für 
die wasserrechtlichen Verhältnisse in Lippe immer noch maßgeblich gewesen waren,100 
sowie die wenigen Rechtsvorschriften, die auf dem Gebiet des Wasserrechts in Lippe 
besonders erlassen worden waren, - soweit das preußische Wassergesetz die betr. 
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Gegenstände regelt - für den Detmolder LG-Bezirk (wie auch für Lipperode und 
Kappel)101 außer Kraft getreten. 
Die 7. Angleichungsverordnung vom 7. April 1955 ersetzt einerseits die lippischen 
Bestimmungen über Forstdiebstahl sowie Feld- und Forstpolizei durch die entsprechenden 
preußischen Vorschriften, die in NRW gelten. Wenn sich auch die gen. lippischen Gesetze 
sehr eng an das preußische Recht anlehnten, so bestand doch zwischen den 
Forstdiebstahlgesetzen insofern ein beachtlicher Unterschied, als das lippische Gesetz 
schärfere Strafen androhte als das preußische. Diese waren zum Teil noch absolut 
gewesen, hatten also dem richterlichen Ermessen keinen Spielraum gelassen. Sie sind jetzt 
als nicht mehr zeitgemäß beseitigt. 
Andererseits wurde durch die 7. Verordnung die lippische Schiedsmannsordnung in der 
Fasssung vom 17. Juni 1926102 aufgehoben. Auch insoweit gelten nun die entsprechenden 
preußischen Bestimmungen, die in NRW in Kraft sind.103 Über die Enthebung eines 
Schiedsmannes vom Amte entscheidet daher jetzt auch hier der 1. Zivilsenat des OLG und 
nicht mehr, wie es § 9 II der Lipp. Schiedsmannsordnung vorsah, „das Plenum“ des LG 
Detmold (d. h. alle bei ihm tätigen Richter, deren Zahl sich z. B. 1953 auf 16 belief). 
 
 
 

VIII. Summarischer Überblick über die Geschäftsentwicklung 
 
Der Geschäftsandrang, der nach der Wiedereröffnung der Gerichte alsbald einsetzte, war 
zu einem Teil darauf zurückzuführen, daß während des Krieges liegengebliebene Sachen 
(namentlich Zivilprozesse) und während des Stillstandes der Rechtspflege 1945 
aufgestaute Angelegenheiten (wie z. B. Grundbuchanträge) möglichst schnell erledigt 
werden mußten. Immerhin hätte sich hierdurch nur vorübergehend ein Engpaß ergeben 
können. Die Geschäfte nahmen jedoch auch weiterhin stetig zu, da sich die Bevölkerung 
des Detmolder LG-Bezirks gegenüber der Zeit vor dem Kriege durch natürlichen Zuwachs, 
vor allem aber durch Zuzug von Ausgebombten und Heimatvertriebenen stark vermehrt 
hatte. Während sie 1939 rd. 185.000 Köpfe betragen hatte, belief sie sich 1958 auf rd. 
267.000; sie war also in 19 Jahren um 82.000 Köpfe = rd. 44% gestiegen. Die 
Geschäftszunahme, die sich bereits hieraus zwangsläufig ergab, wurde noch durch manche 
Umstände gesteigert. Beispielsweise machten sich die Währungsreform durch Anfall von 
Umstellungssachen, die große Wohnungsnot in den ersten Jahren nach dem 
Zusammenbruch durch starke Zunahme der Mietstreitigkeiten, nach Überwindung dieser 
Kalamität die erfreuliche Steigerung des Wohnungsbaues durch Eingang zahlreicher 
Grundbuchanträge, die übermächtig einsetzende Motorisierung durch Vermehrung der 
Verkehrsstrafsachen bemerkbar. Hinzu kamen die Angelegenheiten aus neuen 
Aufgabenkreisen, aus größeren „Einzugsgebieten“, namentlich die Entschädigungssachen. 
Die folgenden Zahlenreihen, die sich auf einige bedeutsamere Sachgruppen beziehen, 
mögen die Vermehrung der Geschäfte veranschaulichen. 
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1. Bei den neun AG des LG-Bezirks waren insgesamt anhängig: 
 

 
Jahr 

Gewöhnl. 
Zivil- 

prozesse 

 
Mahn- 
Sachen 

Voll- 
streckungs- 

sachen 

Grundbuch 
Eigents. 

änderungen 

Grundbuch 
Abt. II 
und III 

Vormund- 
schaften 

usw. 

 
Anklagen 

Anträge f. 
Straf- 

befehle 
1938 3078 11819 4017 4763 12750 4359 401 969 
1958 4970 18409 8206 7046 23710 7547 1422 4965* 

 
* dazu noch 4487 Anträge auf richterliche und jugendrichterliche Strafverfügungen 

 
2. Bei dem LG sah das Bild so aus: 
 
 Zivilsachen Hauptverfahren in Strafsachen Be- 

schwerd. 
in Straf-
sachen 

 
Jahr 

 
Gewöhnl. 
Prozesse 

 
Ehe- 

sachen 

 
Beru- 
fungen 

 
Beschwer- 

den 

 
Schwur- 
gericht 

 
Straf- 

kammer 

 
Gr.Straf- 
kammer 

 
Kl. Straf- 
kammer 

1938 235 83 94 210 16 92 51 40 67 
1958 364* 233 382 429 3 69** 152** 116 222 

 
*   dazu noch 472 Entschädigungssachen 
** einschließlich Jugendkammer 

 
3. Bei der Staatsanwaltschaft sind insgesamt angefallen an Anzeigesachen: 
 
1938:    5116 – davon 3654 Amtsanwaltssachen 
1958:  16885 – davon 7796 Amtsanwaltssachen 
 
 
 
  IX. Justizbedienstete, Rechtsanwälte und Notare 
 
Daß der immer stärker werdende Geschäftsandrang nicht mit den Kräften bewältigt werden 
konnte, die früher ausgereicht hatten, liegt auf der Hand. Die Zuteilung außerplanmäßiger 
Arbeitskräfte bot sich zwar als eine erste Maßnahme an, um Verzögerungen bei der 
Erledigung der Rechtssachen zu vermeiden. Da aber ein Geschäftsrückgang nicht zu 
erwarten, vielmehr eine stetige Zunahme höchst wahrscheinlich war, ließ sich auf die 
Dauer die Vermehrung der Planstellen nicht umgehen. Soweit es sich um die richterlichen 
Arbeitspensen handelte, zwang überdies das im Art. 97 GG, § 1 GVG ausgesprochene 
Prinzip der Unabhängigkeit der Rechtspflege, mit dem sich eine jahrelange Beschäftigung 
von Hilfsrichtern in derselben Stelle nicht verträgt,104 zur Bewilligung neuer 
Richterplanstellen. Wenn auch die Planstellenvermehrung der Geschäftszunahme, der sie 
Rechnung tragen soll, naturgemäß etwas nachhinkt, so spiegelt sich doch in ihr ebenfalls 
die gesamte Geschäftsentwicklung. 
Das LG, das vor dem Kriege mit einem Präsidenten, einem Direktor und fünf Räten, also 
insgesamt sieben Planrichterstellen, ausgestattet war, erhielt 1951 den zweiten und 1953 - 
unter Umwandlung einer Ratsstelle - den dritten Direktor.105 Die Zahl der Ratsstellen 
wurde im Laufe der Zeit beträchtlich erhöht; augenblicklich (Ende 1960) bestehen bei dem 
LG zehn Richter-Eingangsstellen. 
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Das AG Detmold war 1939 mit einer OAR-Stelle und vier Ratsstellen versehen. 1952 
wurden ihm zwei weitere Ratsstellen zugewiesen; 1954 wurde die OAR-Stelle in eine 
AGD-Stelle umgewandelt. - Die AG Lemgo und Bad Salzuflen, die vor dem Kriege zwei 
Richterplanstellen hatten, erhielten 1952/3 eine dritte Planstelle unter Umwandlung der 
einen in eine OAR-Stelle. Diese wurde inzwischen bei beiden AG, nachdem ihnen noch 
eine Richter-Planstelle zugeteilt worden war, durch eine AGD-Stelle ersetzt. - Die früher 
einstelligen AG Blomberg und Lage, denen seit mehreren Jahren ständig je ein Hilfsrichter 
hatte zugeteilt werden müssen, sind neuerdings mit je einer weiteren Planstelle ausgestattet 
- unter Umwandlung der einen in eine OAR-Stelle. - Die anderen AG des Detmolder 
Bezirks verfügen nach wie vor über eine Richter-Planstelle. 
Vor dem Kriege war die Staatsanwaltschaft Detmold mit zwei Planstellen des höheren 
Dienstes ausgestattet; dazu kam ein Amtsanwalt. Zwanzig Jahre später verfügt die Behörde 
über neun Planstellen des höheren Dienstes und zwei Planstellen im Amtsanwaltsdienst. 
Namentlich wurden zugeteilt 1951 die Planstelle eines Ersten Staatsanwalts und 1958 - 
unter Umwandlung einer Ratsstelle - eine (zweite) Oberstaatsanwaltsstelle. 
Im Justizbereich - und so auch im Detmolder LG-Bezirk - ging in etwa mit der 
Vermehrung sowie der Umwandlung von Planstellen im höheren Dienst die Zuteilung und 
Umwandlung von Planstellen in den anderen Dienstzweigen wie die Bewilligung von 
Hilfsstellen Hand in Hand. Dies in allen Einzelheiten darzulegen, würde zu weit führen. 
Erwähnt sei hier nur: Im gehobenen Dienst wurden dem LG 1956 unter Umwandlung einer 
Oberinspektorstelle - eine Amtmannstelle (für den Geschäftsleiter) sowie 1958 eine 
weitere Amtmannstelle (für den Bezirksrevisor) und dem AG Detmold ebenfalls 1958 eine 
sogen. „fliegende“ Amtmannstelle (für einen Rechtspfleger) zugeteilt. Die letzterwähnte 
Ernennung hat gewissermaßen symptomatische Bedeutung: Der anerkennenden 
Einschätzung der verantwortungsvollen Tätigkeit der Rechtspfleger ist nun auch im 
Detmolder LG-Bezirk sichtbar Ausdruck verliehen.106 - Im mittleren Dienst wurden 
neuerdings zwei Obersekretärstellen in Hauptsekretärstellen umgewandelt, je eine bei dem 
LG und dem AG Detmold. Im einfachen Dienst ist 1958 die Oberbotenmeisterstelle bei 
dem LG in eine Justizhauptwachtmeisterstelle übergeleitet worden. - Bei dem LG-

Gefängnis wurde 1957 ein Beamter des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes als 
Gefängnisdienstleiter neu eingesetzt.107 

Die Vermehrung des Personalbestandes in seiner Gesamtheit (also an Plan- und 
Hilfsstellen) ist aus der folgenden Aufstellung zu ersehen, in der Richter, Staatsanwälte 
und Amtsanwälte jeweils durch sogen. „Davon-Zahlen“- in Klammern - gekennzeichnet 
sind: 
 

 1 2 3 4  
Jahr LG 9 AG Staatsanwaltschaft Gefängnis Summe v. 1- 4 

  1938* 26 (7) 131 (20) 13 (3+1) 3** 173 (30+1) 
1958 45 (19) 182 (25) 41 (10+3) 19** 287 (54+3) 

 
* Siehe oben Abschn. I 2 
**Außerdem der Behördenleiter der Staatsanwaltschaft als Vorstand 

 
Es liegt auf der Hand, daß eine solche Erhöhung des Personalbestandes eine entsprechende 
Vermehrung der Verwaltungsarbeit - und zwar für die Dauer - zur Folge hat. 
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Hinzu kommen noch die jeweils zur Ausbildung überwiesenen Bediensteten: namentlich 
Referendare und Rechtspflegeranwärter. Auch insoweit ist - obwohl hier die Zahlen 
gelegentlichen Schwankungen unterliegen - alles in allem eine allmählich steigende 
Tendenz festzustellen, und dementsprechend wird auch die Arbeitskraft von Richtern, 
Staatsanwälten, Rechtspflegern usw. in zunehmendem Maße für Ausbildungszwecke in 
Anspruch genommen. Bei den Referendaren wird die Unterweisung, die ihnen innerhalb 
des LG-Bezirks zuteil wird, durch einwöchige Tagungen ergänzt, welche die Fortbildung 
über das rein Fachliche hinaus anstreben und jetzt meist in Kronenburg (Eifel), Rhöndorf 
oder Münstereifel stattfinden, während alle Rechtspflegeranwärter auf der 
Rechtspflegerschule in Münstereifel in neunmonatigen Kursen eine gründliche 
Fachausbildung erhalten. 
Auch für die Fortbildung der Justizbediensteten, deren Ausbildung abgeschlossen ist, 
geschieht viel in NRW. Ebenso wie die Referendartagungen sind die Juristenwochen (für 
Richter und Staatsanwälte) und die fachwissenschaftlichen Wochen (für Rechtspfleger) zu 
ständigen Einrichtungen geworden. Die Juristenwochen, die an geeigneten - Orten meist 
innerhalb des Landes und zwar verhältnismäßig oft im LG-Bezirk Detmold - stattfinden, 
bezwecken die Vertiefung der Allgemeinbildung; nahezu alle Richter und Staatsanwälte 
des Bezirks haben bereits an einer solchen Woche teilgenommen. Die mehrwöchigen 
Kurse, die der fachlichen Fortbildung der Beamten des gehobenen Justizdienstes gewidmet 
sind, finden meist in Königswinter statt. Daneben werden häufig Sondertagungen und -

kurse veranstaltet, z. B. kriminologische Arbeitstagungen für Richter und Staatsanwälte, 
steuerrechtliche Fortbildungslehrgänge an der Landesfinanzschule in Nordkirchen oder an 
der Bundesfinanzakademie in Siegburg. 
Auf Veranlassung und aus Mitteln der Landesjustizverwaltung werden seit 1952 die 
Schöffen und Geschworenen zu Beginn ihrer Tätigkeit von Richtern und Staatsanwälten 
über die Grundzüge des Straf- und Strafprozeßrechts unterwiesen, wobei auch immer das 
LG-Gefängnis oder eine Strafanstalt außerhalb des LG-Bezirks besichtigt wird. 
Auf LG-Ebene haben zum Zweck der Fortbildung Vorträge von Wissenschaftlern - z. B. 
über Blutgruppenforschung, über Wirtschaftsprobleme -, Studienfahrten - zum 
Volkswagenwerk, zum Eisenhüttenwerk des Bochumer Vereins, in Kalibergwerke bei 
Lehrte, zum Elektrizitätswerk Wesertal in Hameln - stattgefunden. An Insruktionsfahrten 
der Bundesbahn und der Bundespost haben auch Richter und Staatsanwälte des Detmolder 
Bezirks teilgenommen. - Unter den Fachbesprechungen ist neben den regelmäßig 
abgehaltenen Zusammenkünften, die der Verkehrsunfallbekämpfung dienen, aus neuerer 
Zeit (Oktober 1959) eine Besprechung der Richter und Rechtspfleger des LG-Bezirks zu 
erwähnen, in der Zweifelsfragen erörtert worden sind, die sich bei der Anwendung des 
sogen. Gleichberechtigungsgesetzes108 ergeben hatten. - Zahlreiche Richter und 
Staatsanwälte des Bezirks, zumal diejenigen, die Verkehrssachen zu bearbeiten haben, sind 
von Fahrlehrern der Polizei im Führen von Kraftfahrzeugen ausgebildet worden und haben 
den Führerschein für PKW erworben. 
In der Nachkriegszeit wurden bei den Behörden - ebenso wie in den Betrieben – „zur 
Wahrnehmung der beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen“ der Beschäftigten 
Vertretungen geschaffen. Die erste gesetzliche Grundlage insoweit war das 
Kontrollratsgesetz Nr. 22.109 Entsprechend diesem Gesetz wurde laut Entscheidung der 
zuständigen Stellen der britischen Mil.Reg. auch im Justizbereich - unter Einschluß der 
Beamten mit Ausnahme des höheren und des gehobenen Dienstes - verfahren. Bei den 
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Justizbehörden des LG-Bezirks Detmold wurden im Herbst 1947 zum ersten Mal 
Betriebsvertretungen gewählt: ein Betriebsrat bei dem AG Detmold, bei allen anderen 
Behörden jeweils ein Betriebsobmann, außerdem für den ganzen LG-Bezirk ein 
Bezirksbetriebsrat. Solche Wahlen wurden in der Folgezeit mehrfach wiederholt, von 1951 
ab unter Beteiligung der Angehörigen des höheren und des gehobenen Dienstes. Dadurch 
erhielten jetzt auch das LG sowie die AG Lemgo und Bad Salzuflen Betriebsräte; einen 
Betriebsrat für den LG-Bezirk gab es nicht mehr. - Im Jahr 1958 sind die 
Betriebsvertretungen durch Personalräte ersetzt worden, die nach Maßgabe des 
einschlägigen neueren Gesetzgebungswerkes110 auch im Justizbereich gewählt worden 
sind. Auf Richter bezieht sich diese Gesetzgebung nicht.111 Die Regelung insoweit steht 
noch aus. 
 
 

    Rechtsanwälte und Notare 

 
Die Zahl der Rechtsanwälte hat im LG-Bezirk Detmold seit dem Zusammenbruch sehr 
stark zugenommen, (relativ) stärker als in den anderen LG-Bezirken des Landes NRW. 
Während im Detmolder LG-Bezirk Ende 1938 insgesamt 28 Rechtsanwälte zugelassen 
waren, beläuft sich ihre Zahl zwanzig Jahre später auf 73. Es läßt sich nicht verkennen, daß 
durch eine so beträchtliche Vermehrung Gefahren heraufbeschworen werden, die sowohl 
im Interesse der Rechtspflege als auch im Interesse des so wichtigen, schlechthin 
unentbehrlichen Berufsstandes der Anwaltschaft selbst vermieden werden müßten. 
Das Notariat war früher in Lippe unbekannt. Beurkundungen, Beglaubigungen usw. 
wurden durch das AG vorgenommen. Erst die Reichsnotarordnung vom 13. Februar 
1937112 brachte Lippe das Notariat und zwar in der Form des sogen. „Nurnotariats“, d. h. 
der „hauptberuflichen Amtsausübung auf Lebenszeit“ (vgl. § 7 a. a. O.), das in einigen 
Gebieten - z. B. im Rheinland und in Bayern - schon seit langem bestand und dessen 
Einführung im ganzen damaligen Reichsgebiet die neu erlassene Verordnung als Endziel 
anstrebte. Das Prinzip des Nurnotariats erfordert namentlich die völlige Trennung von 
Rechtsanwaltschaft und Notariat. Nach dem 1. Oktober 1937 wurden dementsprechend im 
LG-Bezirk Detmold fünf Nurnotare mit dem Sitz in Detmold, Lemgo, Bad Salzuflen, Lage 
und Blomberg bestellt. Gemäß § 89 a. a O. traten diese Notare unter die im OLG-Bezirk 
Celle geltenden - preußischen - Bestimmungen. Nach dem Zusammenbruch wurde 
zunächst kein Anlaß gefunden, den vor dem Krieg geschaffenen Zustand zu ändern.113 

Dann hat aber die Verordnung des OLG-Pr. in Celle vom 30. September 1946114 im LG-

Bezirk Detmold das Anwaltsnotariat eingeführt, um eine Benachteiligung der Anwälte 
dieses Bezirks gegenüber ihren Berufskollegen in den benachbarten Gebieten, für die das 
Nurnotariat in weite Ferne gerückt war, zu vermeiden. In der Folgezeit wurden frei 
werdende Nurnotarstellen nicht mehr besetzt, sondern nur noch Anwaltsnotare ernannt. 
Zur Zeit gibt es im LG-Bezirk Detmold 43 (Anwalts-) Notare. 
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X. Gebäude und Inventar 
 
Bei Kriegsende war der Detmolder Bezirk gegenüber vielen anderen LG-Bezirken dadurch 
begünstigt, daß kein Gerichtsgebäude zerstört war und nur wenige Gerichte beschädigt 
waren.115 Indessen waren die Gerichtsgebäude im Kriege immer stärker für justizfremde 
Zwecke in Anspruch genommen worden, und nach dem Zusammenbruch gelang es der 
Justizverwaltung erst im Laufe der Zeit - teilweise nach Überwindung beträchtlicher 
Schwierigkeiten -, die dringend benötigten Räume wieder an sich zu ziehen. Z. B. gab die 
britische Mil.Reg. die für die Sitzungen der Kontrollkommissionsgerichte benutzten Säle 
und Zimmer im LG-Gebäude erst im Jahr 1950 endgültig frei. 
Je mehr der Justizbetrieb wieder in Gang kam, desto mehr stellte sich heraus, daß die 
vorhandenen Räume überall auf die Dauer nicht mehr ausreichten. Jahraus, jahrein wurde 
danach gestrebt, die besonders krasse Raumnot in Detmold durch Teilung von Zimmern, 
Anbauten und dergl. mehr wenigstens zu mildern. Da diesen Maßnahmen jedoch ein 
wirklich durchgreifender Erfolg nicht beschieden war, wurden von 1952 ab zahlreiche 
Pläne erörtert, welche die Errichtung eines Neubaues oder wenigstens die Anmietung eines 
geeigneten Hauses zum Ziele hatten. Sie zerschlugen sich aber - oft erst dicht vor dem 
Ziel. Schließlich wurde 1955 ein von einem Privatmann an der Elisabethstraße errichteter 
Neubau gemietet. In ihm sind seitdem mehrere Abteilungen des AG einquartiert, von dem 
sich im Hauptgebäude jetzt nur noch die Strafabteilungen, das Grundbuchamt und die 
Gerichtszahlstelle befinden.116 Indessen wird die Detmolder Justiz erst dann angemessen 
und würdig untergebracht sein, wenn ihr der gesamte Gebäudekomplex am Kaiser-
Wilhelm-Platz zur Verfügung gestellt und den Zwecken der Justiz entsprechend umgebaut 
ist. Dieses Ziel wird in absehbarer Zeit zu erreichen sein, nachdem der Regierungsneubau 
an der Leopoldstraße weitgehend fertiggestellt und beschlossen ist, für die Kreissparkasse 
und das Staatsarchiv auf anderen Grundstücken Neubauten zu errichten. 
In den auswärtigen Amtsgerichten des LG-Bezirks Detmold wurden ebenfalls Um- und 
Anbauten durchgeführt, auf die im einzelnen einzugehen zu weit führen würde. Erwähnt 
sei in diesem Zusammenhang nur: Zwecks besserer Unterbringung des AG Lemgo ist 
1955/56 ein Vertrag abgeschlossen worden, laut dem der Justizfiskus das jetzige AG-

Gebäude gegen das zu klein gewordene städtische Mädchen-Gymnasium unter Zuzahlung 
von 50.000 DM eintauscht; die Durchführung des Vertrages steht noch aus. - Wenn auch 
der 1929 über das derzeitige AG-Gebäude in Bad Salzuflen mit der Stadt abgeschlossene 
Mietvertrag 1957 erneuert worden ist, so wird sich doch über kurz oder lang die Errichtung 
eines justizeigenen AG für diesen Bezirk nicht vermeiden lassen. 
Das bisherige Detmolder LG-Gefängnis, das sich unmittelbar an das Justizgebäude 
anschließt, genügte schon längst nicht mehr den Anforderungen des modernen 
Strafvollzugs. Zwar wurde es seit 1945 durch umfangreiche Um- und Einbauten 
einigermaßen verbessert, auch die Belegungsfähigkeit, die sich 1945 auf nur 29 Männer 
und 5 Frauen belief, zweimal erhöht. Die immer dringlicher werdende Forderung nach 
einem völligen Neubau ließ sich aber schließlich nicht mehr übergehen: Auf der vom 
Justizfiskus im Westen der Stadt 1956/57 erworbenen Grundfläche von insgesamt 20.000 
qm ist neuerdings ein modernes Gefängnis (nebst 3 Dienstwohngebäuden) errichtet 
worden, das mit 112 Männern und 18 Frauen belegt werden kann.117 
Der während des Krieges an Inventar, Geräten usw. eingetretene schließlich sehr 
erhebliche Nachholbedarf konnte in den Jahren nach dem Zusammenbruch nur allmählich 
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befriedigt werden. Inzwischen wurde er aber nicht nur gedeckt, sondern es sind auch im 
Wege der Modernisierung und Rationalisierung des Justizbetriebes zahlreiche Maschinen 
angeschafft und neue technische Einrichtungen eingeführt worden. Lediglich 
beispielsweise sei erwähnt: Alle Gerichtszahlstellen des LG-Bezirks sind jetzt mit 
Registrierkassen, alle Grundbuchämter mit Grundbuchschreibmaschinen ausgerüstet. 
Jedem AG und der Staatsanwaltschaft ist ein Mikrofilm-Aufnahmegerät zugeteilt.118 Im 
Detmolder Gerichtsgebäude wurde 1955 eine neue Fernsprechanlage eingebaut, die später 
noch erweitert wurde. - Schließlich ist noch darauf zu verweisen, daß die Büchereien der 
Gerichte und der Staatsanwaltschaft im Detmolder Bezirk dank der Zuweisung von 
zeitweilig recht beträchtlichen Mitteln vor einigen Jahren durchgreifend erneuert worden 
sind. 
 
 
 
   XI. Nachwort 
 
Es galt - und es gelang innerhalb weniger Jahre - von dem „absoluten Nullpunkt“ aus, bis 
zu dem Deutschland in allen seinen Lebensbereichen, so auch in der Rechtspflege, im 
Frühjahr 1945 gesunken war, den Wiederaufbau durchzusetzen - unter bewußter Abkehr 
von Hitlers Unrechtsstaat, unter überlegter Anknüpfung an rechtsstaatliche Institutionen, 
die früher bestanden hatten. Vor dem Hintergrund der allgemeinen (west)deutschen 
Situation zeichneten sich gerade auch im Justizsektor bestimmte Richtlinien ab, die der 
eben kurz gekennzeichneten Haupttendenz entsprachen und die sich auch behaupteten - 
ungeachtet der Schwierigkeiten der ersten Nachkriegsjahre. Im LG-Bezirk Detmold hat 
sich der Wiederaufbau und der weitere Ausbau der Justiz in vielen Beziehungen ebenso 
oder ganz ähnlich vollzogen wie in anderen LG-Bezirken des ehemals britischen 
Kontrollgebiets. Doch haben die besonderen Verhältnisse, die in diesem Raum (im 
ehemaligen Land Lippe) gegeben waren, die Entwicklung beeinflußt. Hier sind - 
namentlich in der ersten Zeit nach 1945 - aus der Wechselwirkung zwischen allgemeiner 
Richtung und lokalen Residuen, aus dem Hin und Her des geschichtlichen Ablaufs, dem 
Mit- oder Gegeneinander mannigfaltiger Komponenten Resultate eigener Art erwachsen, 
die sich zudem oft in schneller Folge ablösten. Dies alles wenigstens in seinen 
wesentlichen Grundzügen festzuhalten, sollte versucht werden. Allmählich ist dann die 
Entwicklung auch im Detmolder Bezirk in ruhigere Bahnen eingelenkt. Hiervon wie 
überhaupt von der seit dem Wiederbeginn gerichtlicher Tätigkeit Tag für Tag, jahraus, 
jahrein - oft unter erschwerenden Umständen - unverdrossen geleisteten Arbeit möchte 
dieser Bericht ebenfalls einen Eindruck vermitteln. Auch hier stand das Planen, Streben 
und Geschehen in diesen Jahren eindeutig und unverkennbar unter dem einen 
Leitgedanken: die Idee der Rechtsstaatlichkeit zu verwirklichen, die Unabhängigkeit der 
Rechtsprechung gegenüber allen unbefugten Einflüssen, von welcher Seite sie auch 
ausgehen mögen, unbedingt zu sichern. Dies zu betonen, dies sich zu vergegenwärtigen, 
erscheint im Hinblick auf das, was in böser Zeit geschah, immer wieder notwendig. 
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1 Güde, Vortrag in Boll am 19.10.1958; vgl. Frankfurter Allg. Zeitung Nr. 251 v. 29.10.1958 
 
2 DJ 1942 S. 5 ff, auch S. 565 
 
3 RGBl I S. 535 
 
4 üb. Maßnahmen auf d. Gebiete d. bürgerl. Streitverfahrens usw., - auf d. Gebiete d. Gerichtsverfassung u. d. 
Rechtspflege - RGBl I S. 1656 u. S. 1658 – 
 
5 Vgl. Ges. betr. Vereinfachung d. Strafrechtspflege v. 21.10.1917 - RGBl S. 1037 
 
6 RGBl I S. 508 
 
7 RGBl I S. 290 
 
8 RGBl I S. 161 
 
9 vom 27.09.1944 - RGBl I S. 229 
 
10 Vgl. ferner Ges. v. 16.09.1939 - RGBl 1 S. 1841 -: §§ 3 ff.; Ver. v. 21.02.1940 - RGBl I S. 405 -: § 34; 
Ges. v. 15.07.1941 - RGBl I S. 383 -: § 2. Hierdurch wurden im Interesse des nat.soz. Regimes in 
rechtskräftig entschiedenen Strafsachen u. bürgerlichen Rechtssachen ganz besondere Rechtsbehelfe 
eingeführt. 
 
11 ABl MR Nr. 2 S. 1 
 
12 ABl MR Nr. 3 S. 4 
 
13 Abschn. III bringt hierüber Näheres im Zusammenhang 
 
14 Vgl. z. B. hinsichtl. Wiedereröffnung der Handels-, Vereins-, Genossensch.-, Güterrechtsregister AV OLG-
Pr. in JBl Hamm S. 12, IV 2 (auf Grund Allg. Anw. d Mil.Reg. v. 22.09.1945); hinsichtl.  Musterregister a. a. 
0. S. 35, IV 6. - Die Wiedereröffnung der AG hinsichtl. Pachtschutz- u. Landbewirtschaftungssachen wird im 
Abschn. V 3 im Zusammenhang erörtert. 
 
15 ABl MR S. 34 = Hann. Rpfl. 1945 S. 7 
 
16 ABl MR S. 37 = Hann. Rpfl. 1945 S. 7 
 
17 Ver. Mil.Reg. Nr. 41 - ABl MR S. 299 - 
 
18 Vgl. z. B. betr. Nordrhein-Westfalen usw.: Ver. Mil.Reg. Nr. 46 v. 23.08.1946 - a. a. 0. S. 305 -; betr. 
Niedersachsen: Ver. Mil.Reg. Nr. 55 v. 01.11.1946 - a. a. 0. S. 341. Vgl. ferner Ver. Mil.Reg. Nr. 57 betr. 
Befugnisse d. Länder in d. britischen Zone - a. a. 0. S. 344 -, in Kraft seit 01.12.1946. 
 
19 Ver. Mil.Reg. Nr. 67 – a. a. O. S. 362 - 
 
20 Ver. Mil.Reg. Nr. 98 - a. a. 0. S. 572 -; Ver. Pr. ZJA v. 17.11.1947 - VBl BZ S. 149 - u. v. 06.02.1948 - a. 
a. 0. S. 40 - 
 
21 Ver. Mil.Reg. Nr. 127 - ABl MR S. 691 -, in Kraft seit 09.02.1948. Vgl. betr. Wirtschaftsrat Ver. Mil.Reg. 
Nr. 88 - a. a. O. S. 528 -, in Kraft seit 10.06.1947 
 
22 BGBl 1949 S. 1: Art. 144, 145 GG. - Genehmigungsschreiben: VBl BZ 1949 S. 416 
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23 Art. 70 ff., 96 GG, §§ 12, 123 GVG in der Fassung d. Ges. z. Wiederherstellg. d. Rechtseinheit v. 
12.09.1950 - BGBl I S. 455 - 
 
24 VBl BZ 1949 S. 399, 503 
 
25 Unterzeichnung d. Protokolls am 23.10.1954. - Ges. üb. d. Beendigg. usw. v. 24.03.1955 - BGBl II S. 213 - 
Bekanntm. v. 05.05.1955 - BGBl II S. 628 - 
 
26 mit Wirkung z. 02.01.1817 für Zivilsachen lt. Publicandum v. 24.12.1816 - LV Bd. 6 S. 343 - in Verbindg. 
mit Ver. v. 27.02.1816 - LV Bd. 6 S. 299 -.Vom 01.01.1837 ab auch für Kriminalsachen lt. 
Publikationspatent v. 16.08.1836 - LV Bd. 8 S. 200 -: § 2 
 
27 Landesherrliche Ver. v. 01.07.1857 - LV Bd. 11 S. 641 - 
 
28 Bekanntmachung v. 24.03.1879 - LV Bd. 17 S. 567 – 
 
29 RGBl I S. 163 
 
30 Vgl. noch AV RJM v. 18.09.1944 DJ S. 247 - betr. Zuteilung d. Bezirks Detmold zum Sondergericht 
Bielefeld 
 
31 Ver. OLG-Pr. Hamm v. 22.03.1946 - JBl Hamm S. 39 - ; Ver. OLG-Pr. Celle z. Rechtsangleichg. im LG-
Bez. Detmold v. 10.04.1946 Hann. Rpfl. S. 34 - 
 
32 Ver. Mil.Reg. Nr. 77 betr. Lippe - ABl MR S. 411 -, Ges. üb. d. Vereinigg. usw. v. 05.11.1948 = GSNW S. 
12 -. Vgl. noch d. im lipp. Schulstreit ergangenen Urteile d. Bundesverfassungsgerichts v. 24.02.1954 NJW 
S. 548 - u. 28.07.1955 - NJW S. 1313, 1674 - 
 
33 GSNW S. 531 
 
34 v. 28.06.1950 - GSNW S. 3 -; vgl. auch § 69 d. Landesbeamtenges. 15.06.1954 - a. a. O. S. 225 - 
 
35 § 511, später § 549 ZPO 
 
36 RGBl S. 299 
 
37 Art. 7, 8 d. Staatsvertrages zw. Preußen u. Lippe v. 04.01.1879 - LV Bd. 17 S. 567 – 
 
38 Ges. z. Änderg. d. Verf. in bürgerl. Rechtsstreitigkeiten - RGBl I S. 781 - Art. 1, V Nr. 16, Art. 9 II Nr. 2 
 
39 Rechtsstreit Wendt / Land Lippe - O 87/39 LG Detmold; III 5/40 Reichsgericht -. 
 
40 Vgl. Ges. Mil.Reg. Nr. 52 - ABl MR Nr. 3 S. 18 -: Art. I 1 g; Allg. Ausf. Vorschr. dazu - ABl MR S. 58 -
Abs. II Nr. 45 
 
41 Vgl. noch AV. OLG-Pr. Hamm v. 18.05 1946 - JBl Hamm S. 63 
 
42 ABl MR S. 418; in Kraft seit 24.02.1947 
 
43 ABl MR S. 608 
 
44 GSNW S. 512; in Kraft seit 13.02.1952 
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45 Art. 10 des Statuts für den Internat. Mil.Ger.Hof v. 08.08.1945; Kontrollratsges. Nr. 10 v. 20.12.1945 - ABl 
MR S. 46 = Hann. Rpfl. 1946 S. 140 -: Art. II 1 d; Ver. Mil.Reg. Nr. 69 - ABl MR S. 405 = Hann. Rpfl. 1947 
S. 37 mit Anhang (danach verbrecherisch: Führerkorps d. NSDAP, Gestapo u. SD, SS mit Ausnahme der 
Reiter-SS). Die letztgenannte Ver. war am 31.12.1946 in Kraft getreten. 
 
46 Hierzu AV Pr. ZJA betr. d. Errichtung v. Spruchgerichten v. 01.06.1947 ZJBl S. 14, - die sogar 20 
Spruchkammern vorgesehen hatte. 
 
47 Vgl. Tasche in NJW 1952 S. 407; Beschl. d. Bundesverfassungsgerichts v. 10.06.1953 -NJW S. 1177. - 
Seit 1945 sind im Detmolder LG-Bezirk nur einmal Gerichtsgrenzen verschoben worden: Die Gemeinde 
Haustenbeck wurde in die Gemeinde Österholz eingegliedert, und damit ging das Gelände von Haustenbeck 
aus dem AG- Bez. Detmold in den AG- Bez. Horn über (vgl. Ges. v. 09.04.1957 - GVNW S. 87 -). 
 
48 Ver. RJM v. 20.03.1935 - RGBl I S. 403 -; Ges. v. 24.11.1937 RGBl I S. 1286 -. 
 
49 VBl BZ S. 13: Art. 1 Nr. 4 (§§ 63 ff. GVG), in Kraft seit 01.04.1948; - ferner a. a. O.: Art. 2 Nr. 1 - 4 (ZPO 
§§ 45 ff.) 
 
50 VBl BZ S. 41: Art. I Nr. 1, 2 (StPO §§ 27 ff.) 
 
51 VBl BZ S. 115: Art. I Abschn. II 
 
52 VBl BZ S. 236 
 
53 JMBl NRW S. 38 
 
54 Vgl. noch § 29 II GVG in Fassg. d. Strafbereiniggs.Ges. v. 04.08.1953 BGBl I S. 735 - betr. Zuziehung 
eines 2. Berufsrichters zu Hauptverhandlungen vor dem Schöffengericht 
 
55 AV. v. 20.11.1951 - JMBl NRW S. 270 -. Vom 01.01.1961 ab bearbeitet d. AG Detmold als einziges AG 
die aus d. LG-Bezirk anfallenden Schöffengerichts- u. Einzelrichter- Haftsachen geg. Erwachsene. Vgl. Ver. 
v. 18.05.1960 – GVNW S. 89 – u. 15.07.1960 – a.a. O. S. 288 
 
56 Ges. üb. d. Wiederherstellg. d. Gerichtseinheit v. 12.09.1950 - BGBl S. 455 -: § 76 GVG 
 
57 v. 04.08.1953 - BGBl I S. 751 - 
 
58 Ver. v. 02.12.1953 - GSNW S. 535 -; jetzt Ver. v. 09.05.1960 - GVNW S. 97 - u. 15.07.1960 - a. a. O. S. 
288 
 
59 Vgl. § 83 I GVG 
 
60 v. 20.12.1945 - ABl MR S. 46 = Hann. Rpfl. 1946 S. 140: Art. II l c; Ver. v. 22.08.1947 - VBl BZ S. 115 -: 
Art. I Abschn. IV, der in d. Katalog d. Schwurgerichtssachen (§ 80 GVG) d. Verbrechen geg. d. 
Menschlichkeit aufgenommen hatte. 
 
61 Lt. Weisg. d. Mil. Reg. wurde auch d. politische Tragbarkeit d. Laienrichter überprüft. 
 
62 Sonderveröffentlichg. d. JM; vgl. AV JM v. 01.01.1952 - JMBl NRW S. 19 -; Neudruck v. 31.07.1954 
 
63 GSNW S. 570 
 
64 Ver. OLG-Pr. Celle – Hann. Rpfl. 1946 S. 147 - in Verbindg. m. § 4 Ver. OLG Pr v. 07.03.1946 - a. a. O. 
S. 18 -. Vgl. noch Ver. Pr. ZJA v. 20.06.1947 - VBl BZ S. 148 - 
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65 ABl MR S. 195 
 
66 Ver. Mil.Reg. v. 23.08.1946 – Hann. Rpfl. 1946 S. 101 = JBl Hamm 1946 S. 133 -; Ver. Pr. ZJA v. 
10.11.1947 - VBl BZ S. 148 - 
 
67 Ver. v. 28.07.1947 - VBl BZ S. 110 -. 
 
68 Ver. üb. Erbgesundheitsger. f. Lippe v. 23.12.1933 - LV Bd. 32 S. 213 - 
 
69 RGBl I S. 529. Vgl. Eberhard Schmidt in Jur Ztg 1951 S. 65 
 
70 Näheres in d. Bekanntmachg OLG-Pr. Celle – Hann. Rpfl. 1946 S. 25 Nr.3 - 
 
71 ABl MR S. 485, in Kraft seit 24.04.1947 
 
72 ABl MR S. 500, ebenfalls in Kraft seit 24.04.1947 
 
73 VBl BZ S. 157, in Kraft seit 01.01.1948 - LVO 1947- 
 
74 BGBl I S. 667: § 8; vgl. in LVO 1947: § 5 
 
75 Vgl. VBl BZ 1947 S. 52: §§ 1, 2; Schuldenregelungs-Ges. in RGBl I S. 331 sowie Ver. v. 25.06.1935 - 
RGBl S. 793 - mit Anlage 
 
76 AV JM im JMBl NRW 1948 S. 155 
 
77 Ver. v. 25.02.1958 - GVNW S. 55 = JMBl NRW S. 77 - 
 
78 Ver. OLG-Pr. Celle v. 17.08.1946 - Hann. Rpfl. S. 82 f. -; Ver. OLG-Pr. Hamm v. 15.08.1946 JBl. Hamm 
S. 115 - 
 
79 ABl MR S. 1169 = VBl BZ 1949 S. 152 
 
80 Ausnahmsweise, z. B. wenn ein Antrag nicht schlüssig war, konnten die Ämter auch entscheiden. 
 
81 Art. 47, 51, 54 ff., 58 a. a. O. 
 
82 Vgl. 1. Durchf. Ver. MR (Wiedergutmachungsämter) v. 20.07.1949 - VBl BZ S. 308 - u. Durchf. Ver. JM 
(Wiedergutmachungskammern) v. 15.12. 1949 - GSNW. S. 502 - 
 
83 Ver. JM v. 25.03.1957 - GVNW S. 92 - 
 
84 vgl. einerseits LG Detmold v. 24.01.1952 - JMBl NRW S. 71 -, OLG Hamm v. 24.06.1954 - a. a. O. S. 203 
-, BGH v. 04.02.1952 - BGHZ Bd. 5 S. 46 -, die d. ordentl. Gerichte für zuständig hielten, - andererseits 
OVG Münster v. 28.11.1951 - Mon. Zeitschr. f. D. Recht 1952 S. 444 - u. 15.01 1954 - NJW S. 736 -, das 
sich f. d. ausschließl. Zuständigkeit d. Verw.Ger. aussprach. 
 
85 BGBl I S. 599, in Kraft seit 01.07.1956 
 
86 GSNW S. 370 -, in Kraft seit 01.01.1957 
 
87 Vgl. Publicandum v. 30.04.1815 - Preuß. Ges. Sammlg. S. 85 -; Brief d. Innenmin. v. NRW an d. Lipp. 
Landesregierung v.02.06.1947 - LV Bd. 35, S. 36 - 
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88 Ges. über Ordnungswidrigkeiten v. 25.03.1952 - BGBl I S. 177 -: §§ 55, 48, 73, 79; Ver. der Min. über 
zuständige Verwaltungsbehörden (z. B. des Min. f. Wirtsch. usw. v. 02.10.1952) in GSNW S. 582. Vgl. 
Wirtsch.-Strafges. v. 25.03.1952 – BGBl I S. 190: § 100; OLG Hamm v. 27.02.1953 – JMBl NRW S. 142 -; 
Wirtsch.-Strafges. v. 09.07.1954 - BGBl I S. 175 -: § 13 
 
89 BGBl I S. 720: §§ 1, 34, 35 
 
90 Neuerdings hat d. Bundesbauges. (v. 23.06.1960 – BGBl I S. 341 - ) d. Ges. v. 03.08.1953 aufgehoben, 
indes d. Kammern f. Baulandsachen beibehalten u. ihre sachliche Zuständigkeit erheblich erweitert. 
 
91 BGBl I S. 1387: §§ 1, 88 ff., 98 ff.; Ver. NRW v. 06.10.1953 - GVNW S. 377: §§ 1 - 3 
 
92 Zuständigk.- u. Verfahr.-O. z. BEG v. 06.11.1956 - GSNW S. 510 - 
 
93 BGBl I S. 559 
 
94 Bodenreformges. v. 16.05.1949 - GSNW S. 723 - : § 17 in Verbindg. m. 1. Durchf. Ver. v. 08.08.1949 - a. 
a. O. S. 728: § 5; 3. Durchf. Ver. v. 05.12.1949 - GSNW 1950 S. 8 -: § 19 u. AV JM v. 27.02.1950 – JMBl 
NRW S. 56 -. Vgl. Ges. üb. gerichtl. Verfahr. in Bodenreformsachen v. 12.01.1954 GSNW S. 737 -: §§ 2, 12 
 
95 Ges. v. 19.11.1957 - GVNW S. 271 §§ 3, 5; Rundverfügung JM v. 22.09.1959 - 8331 II A 7 - 
 
96 Manche Sachgruppen, deren Bearbeitung Spezialkenntnisse erfordert, sind f. größere Bereiche - mehrere 
LG-Bezirke, den OLG-Bezirk oder das ganze Land - bei anderen LG zusammengefaßt. Näheres ergeben d. 
Ver. in GSNW S. 532 f. Hinsichtl. des gemeinsamen Kartellgerichts f. d. OLG-Bezirk Hamm (b. d. LG 
Dortmund) vgl. Ver. v.07.01.1958 - JMBl NRW S. 38 - 
 
97 GSNW S. 12 (vgl. Abschn. III Fußnote 16) 
 
98 GSNW S. 15 - 17; GVNW 1958 S. 305 
 
99 Preuß. Ges. Samml. S. 53 
 
100 Art. 65 Einf. Ges. BGB; Gutachten d. 1. Zivilsenats d. OLG Celle v. 24.11.1936 S. 2; Tasche, Lippisches 
Fischereirecht (1931) S. 19 Fußnote 2 
 
101 Vgl. oben Abschn. III Fußnote 21 
 
102 LV Bd. 29 S. 385 
 
103 Preuß. Schiedsmanns-O. in Fassung v. 03.12.1924 - Preuß. Ges. Sammlg. S. 751 - 
 
104 Vgl. hierzu d. ständige Rechtsprechung d. BGH, z. B. v. 13.03.1956 (Strafsache; Vorinstanz: LG) - NJW 
S. 960 Nr. 16 - u. v. 26.03.1956 (Zivilsache; Vorinstanz: OLG) - NJW S. 871 Nr. 8 ferner OLG Karlsruhe v. 
28.02.1957 (Strafsache; Vorinstanz: AG-Einzelrichter) - Deutsche Richter Zeitung S. 142 - 
 
105 Neuerdings wurde dem LG eine vierte Direktorstelle zugeteilt; dafür wurde eine Ratsstelle gestrichen. 
 
106 Hierzu vgl. d. Rechtspflegerges. v. 08.02.1957 - BGBl I S. 18 -; in Kraft seit 01.07.1957 
 
107 Der Behördenleiter der Staatsanwaltschaft (Oberstaatsanwalt) blieb nach wie vor Gefängnisvorstand. 
 
108 Ges. üb. d. Gleichberechtigg. v. Mann u. Frau auf d. Gebiete d. bürgerl. Rechts v. 18.06.1957 - BGBl. I S. 
609 -; in Kraft seit 01.07.1958 
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109„Betriebsräteges.“ v. 10.04.1946 - ABl MR S. 197 - 
 
110 Bundes-Personalvertretungsges. v. 05.08.1955 - BGBl I. S. 477 - (Rahmenvorschriften f. d. Ges. gebg. d. 
Länder: §§ 83 - 95). Landespersonalvertretungsges. NRW v. 28.05.1958 - GVNW S. 209 -; in Kraft seit 
01.06.1958 
 
111§ 3 I Satz 2 a. a. O. 
 
112 RGBl I S. 191, in Kraft seit 01.10.1937 
 
113 Vgl. JBl Hamm v. 30.09.1945 S. 13 V 1 („Diese Einrichtung - d. h. das Nurnotariat - im Land Lippe (LG-

Bezirk Detmold) besteht fort.“). 
 
114 Hann. Rpfl. S. 109 C. 2. mit Begründung. - Der 30.09.1946 war der letzte Tag, an dem die OLG-Pr. noch 
Rechtsverordnungen erlassen konnten (vgl. oben Abschn. III). 
 
115 Am stärksten betroffen wurde das Gerichtsgebäude in Lage, das am 21.02.1945 durch Fliegerangriff 
Dach-, Fenster- und Türschäden erlitt. 
 
116 Im Zuge der Modernisierung des Kassenwesens ist d. Gerichtskasse in Detmold durch d. AV v. 
19.03.1955 - JMBl NRW S. 74 - in eine Gerichtszahlstelle umgewandelt worden - unter gleichzeitiger 
Angliederung der neuen Zahlstelle u. d. anderen acht Gerichtszahlstellen des LG-Bezirks Detmold an die 
Gerichtskasse in Bielefeld. 
 
117 Neben dem LG-Gefängnis gib es im Detmolder Bezirk schon seit mehreren Jahren keine Gefängnisse 
mehr: Es wurden 1946 bis 1948 die Gefängnisse in Alverdissen, Blomberg, Hohenhausen, Lage und 
Oerlinghausen, 1950 das Gefängnis in Bad Salzuflen und 1956 das Gefängnis in Lemgo aufgehoben. 
 
118 Das Entwicklungslaboratorium befindet sich bei dem AG Detmold. 
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Anhang: Abkürzungsverzeichnis 
 

Abl MR Amtsblatt der Militärregierung (Britisches KontrolIgebiet) - Von Heft Nr. 
4 ab sind die Seiten durchlaufend gezählt 

AG (AGD) Amtsgericht (Amtsgerichtsdirektor) 
AV Allgemeine Verfügung 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch 
BGBl Bundesgesetzblatt (seit 23.05.1949) 
BGH (BGHZ)  Bundesgerichtshof (Entscheidungen des BGH in Zivilsachen) 
DJ  Deutsche Justiz (bis 16.02.1945) 
Ges.  Gesetz 
GG  Bonner Grundgesetz v. 23.05.1949 
GSNW  Sammlung des bereinigten Landesrechts Nordrhein-Westfalen 1945-1956 
GVG  Gerichtsverfassungsgesetz 
GVNW  Gesetz- und Verordnungsblatt für Nordrhein-Westfalen (seit 01.01.1947) 
Hann.Rpfl. Hannoversche Rechtspflege - Verordnungen und Mitteilungen für den 

Oberlandesgerichtsbezirk Celle - (vom 25.10.1945 bis 30.06.1947) 
JBl Hamm Justizblatt für Westfalen und Lippe - vom 12.04.1946 ab: für den 

Oberlandesgerichtsbezirk Hamm - (vom 24.08.1945 bis 30.06.1947) 
JMBl NRW Justizministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen (seit 01.07.1947) 
JM  Justizministerium 
LG (LGD) Landgericht (Landgerichtsdirektor) 
LV  Lippische Landesverordnungen - seit 1843: Gesetzsammlung für Lippe 
    (unter Beibehaltung der alten Bezeichnung als Untertitel) - bis 12.09.1947 
Mil.Reg.  Militärregierung 
NJW  Neue Juristische Wochenschrift 
NRW  Nordrhein-Westfalen 
OAR  Oberamtsrichter 
OLG  Oberlandesgericht 
Pr.  Präsident 
RGBl  Reichsgesetzblatt (bis 15.03.1945) 
StGB  Strafgesetzbuch 
StPO  Strafprozeßordnung 
VBl BZ  Verordnungsblatt für die britische Zone - Amtliches Organ zur  
   Verkündung von Rechtsverordnungen der Zentralverwaltungen – 
   (vom 23.04.1947 bis 22.12.1949) 
Ver.  Verordnung 
ZJA  Zentraljustizamt 
ZJBl  Zentraljustizblatt - Amtliches Blatt für Rechtspflege – 
   (vom 1.07.1947 bis Ende 1949) 
ZPO  Zivilprozeßordnung 
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Die Landgerichtspräsidenten in Detmold 
 

 
Dr. Caesar 
 

 

1879 - 1882 

Wasserfall 

 

 

1883 - 1892 

Böhmer 

 

 

1892 - 1893 

Hunnaeus 

 

 

1893 - 1904 

Preuß 

 

 

1904 - 1922 

Dr. Müller 

 

 

1923 - 1926 

Winkelsesser 

 

 

1926 - 1946 

Bauer 

 

 

1947 - 1958 

Bünemann 

 

 

1958 - 1972 

Schuldt 

 

 

1972 - 1990 

Bosse 

 

 

1991 - 1994 

Dr. Brandt 

 

 

1994 - 2001 

Prahl seit 01.12.2001 
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Das Landgericht Detmold im Jahre 2004 
 
 

Die Landgerichte - und somit auch das Landgericht Detmold - gehören zur „ordentlichen“ 
Gerichtsbarkeit. Nach dem Gerichtsverfassungsgesetz sind Gerichte der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit zuständig für die Entscheidungen von Zivilstreitigkeiten und 
Strafverfahren. 
Das Landgericht Detmold ist im Wesentlichen für folgende Verfahren zuständig: 
 
� erstinstanzliche Zivilsachen mit einem Streitwert von mehr als 5.000,- EUR 
� Berufungen gegen die Urteile der Zivilrichter der Amtsgerichte Blomberg, Detmold 

und Lemgo 
� Beschwerdeverfahren in Zivil- und Strafsachen sowie in Angelegenheiten der 

Freiwilligen Gerichtsbarkeit (z.B. in Erbscheins-, Testaments-, Zwangsvollstreckungs-, 
Betreuungs-, Grundbuch-, Register - und Kostenangelegenheiten) 

� Handelssachen (z. B. Streitigkeiten unter Kaufleuten, Klagen aus Schecks und 
Wechseln oder wegen Ansprüchen aus unlauterem Wettbewerb) 

� Baulandsachen aus dem Regierungsbezirk Detmold 
� erstinstanzliche Strafsachen von besonderer Bedeutung, insbesondere 

Kapitalverbrechen und Wirtschaftsstrafsachen 
� Berufungen gegen Urteile der Strafrichter, des Jugendrichters und der Schöffengerichte 

der Amtsgerichte Blomberg, Detmold und Lemgo 
� Strafvollstreckungssachen 
 
Darüber hinaus ist das Landgericht Dertmold im Bereich der Zivilstreitigkeiten für einige 
Spezialverfahren zuständig, insbesondere die vom Streitwert unabhängigen 
Amtshaftungsverfahren. 
Zur Bearbeitung dieser Verfahren sind bei dem Landgericht Detmold 5 Zivilkammern, 2 
Kammern für Handelssachen, 1 Kammer für Baulandsachen, 8 Strafkammern, 2 
Strafvollstreckungskammern und 1 Kammer für Bußgeldsachen eingerichtet. 
Die Aufgaben der Kammern für Handelssachen werden durch Berufsrichter und durch 
ehrenamtliche Handelsrichter wahrgenommen. 
Die Strafverfahren werden vor den großen und kleinen Strafkammern des Landgerichts 
verhandelt. Die großen Strafkammern des Landgerichts sind in der 1. Instanz vor allem für 
Verfahren zuständig, bei denen es um Mord oder Totschlag oder eine sonstige vorsätzliche 
Straftat geht, bei der vermutlich fahrlässig der Tod des Opfers verursacht worden ist. 
Weiter sind die großen Strafkammern für Verfahren zuständig, bei denen es um die 
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in der Sicherungsverwahrung 
geht sowie für Verfahren, bei denen die zu erwartende Strafe mehr als 4 Jahre 
Freiheitsstrafe beträgt oder bei denen die Staatsanwaltschaft wegen der besonderen 
Bedeutung des Falles Anklage beim Landgericht erhoben hat. 
Die kleinen Strafkammern sind für die Entscheidung über die Berufung gegen ein Urteil 
des Amtsgerichts (Schöffengericht, Strafrichter oder Jugendrichter) zuständig. Bei einer 
Berufung wird das angefochtene Urteil sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher 
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Hinsicht überprüft. Insbesondere kann eine Beweisaufnahme durch Zeugenvernehmung 
etc. wiederholt und der Sachverhalt neu festgestellt werden. 
Ferner sind bei dem Landgericht Detmold Strafvollstreckungskammern eingerichtet, denen 
u. a. die Entscheidung über eine nachträgliche Strafaussetzung zur Bewährung für im 
Gerichtsbezirk untergebrachte Strafgefangene obliegt. 
Beim Landgericht Detmold sind außerdem eine Gnadenstelle und eine 
Führungsaufsichtstelle eingerichtet. 
Die Gnadenstelle ist nach rechtskräftig gewordenen Strafurteilen, soweit nicht im Gesetz 
besondere Verfahren vorgesehen sind, für Gesuche und Anträge zuständig, die das 
abgeschlossene Verfahren betreffen. Die Gnadenstelle kann zwar keine Urteile aufheben 
oder abändern, darf aber in besonders gelagerten Einzelfällen nach den Bestimmungen der 
Gnadenordnung des Landes NW die Rechtsfolgen aus strafrichterlichen Entscheidungen 
ganz oder teilweise, unter Umständen auch erneut, zur Bewährung aussetzen und Strafen 
oder sonstige Rechtsfolgen nach einer erfolgreich verlaufenen Bewährungszeit erlassen. 
Vorrangiges Ziel der Führungsaufsicht ist die Verhinderung neuer Straftaten. Das 
Schwergewicht der Tätigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Führungsaufsichtsstelle liegt in der Überwachung der Lebensführung der Probanden und 
der Erfüllung der ihnen vom Gericht erteilten Weisungen. Werden die Weisungen nicht 
erfüllt, kann die Führungsaufsichtsstelle Strafantrag stellen (§ 145a StGB). 
 
Das Landgericht Detmold nimmt zwar in erster Linie Rechtsprechungsaufgaben wahr, ist 
aber zugleich auch eine Verwaltungsbehörde, und zwar eine sogenannte „nachgeordnete 
Behörde“ unterhalb des Oberlandesgerichts Hamm und des Justizministeriums. Die 
meisten vom Präsidenten des Landgerichts Detmold wahrgenommenen 
Verwaltungsaufgaben betreffen interne Angelegenheiten der Justiz. Hierzu gehören u. a.: 
 
� die Repräsentation des Landgerichts und der ordentlichen Gerichtsbarkeit des 

Landgerichtsbezirks 
 
� die allgemeine Leitung und Organisation des Dienstbetriebes 
 
� Haushalts,- Beschaffungs- und Bauangelegenheiten 
 
� die Dienstaufsicht über die Gerichte und alle Beamten, Angestellten und Arbeiter des 

Landgerichtsbezirks 
 
� Personalangelegenheiten 
 
� Pressewesen 
 
� die Legalisation und Erteilung von Apostillen für gerichtliche und notarielle Urkunden, 

die im Ausland verwendet werden sollen 
 
� die öffentliche Bestellung und Vereidigung von Übersetzern und Dolmetschern 
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� die Dienstaufsicht über die im Landgerichtsbezirk amtierenden Richter und die 
Bewährungshelfer des Landgerichtsbezirkes 

 
� die Erteilung von Erlaubnissen nach dem Rechtsberatungsgesetz und die Überwachung 

der Erlaubnisinhaber 
 
� die Dienstaufsicht über die im Landgerichtsbezirk amtierenden (derzeit 69) Notare 

einschließlich der Geschäftsprüfung 
 
Zu den zahlreichen Verwaltungsaufgaben gehört ferner die Betreuung und Leitung der 
Ausbildung der im Bezirk beschäftigten (derzeit 93) Rechtsreferendare sowie die 
Vereidigung der beim Landgericht zugelassenen (derzeit 371) Rechtsanwälte. 
Darüber hinaus entscheidet der Präsident des Landgerichts Detmold auch über Anträge auf 
Gewährung von Akteneinsicht an Dritte. 
Die Bezirksrevisoren sind zuständig für und die jährlichen Kostenprüfungen bei den 
Amtsgerichten des Bezirks, bei der Staatsanwaltschaft Detmold und dem Landgericht 
Detmold. Sie sind Vertreter der Staatskasse bei der Festsetzung notwendiger Auslagen des 
Beschuldigten bzw. Betroffenen in Strafsachen (Nr. 145 RiStBV) und nehmen weitere 
Aufgaben nach der Vertretungsordnung JM NW sowie der Geschäftsordnung für 
Bezirksrevisoren in PKH-, Pflichtverteidiger-, Beratungshilfe-, Betreuungs-, und 
Pflegschaftssachen wahr, soweit diese außerhalb der jährlichen Kostenprüfung anfallen. 
Die Bezirksrevisoren prüfen ferner im Rahmen der Notarprüfungen deren Kostenansatz 
und die Verwahrungsgeschäfte. 
 
 
Am Landgericht Detmold sind derzeit insgesamt 57 Personen beschäftigt: 
 

20 Richterinnen und Richter 
(davon 1 Präsident, 1 Vizepräsident und 5 
Vorsitzende Richter am Landgericht) 

1 Beamter des höheren Dienstes 
(Geschäftsleiter) 

6 Beamtinnen und Beamte des gehobenen 
Justizdienstes (Rechtspfleger) 

10 Beamtinnen und Beamte des mittleren 
Justizdienstes 

7 Beamte des einfachen Justizdienstes 
12 Justizangestellte 
1 Arbeiter 

 
Hinzu kommen die Mitarbeiter in der Dienststelle der Bewährungshilfe in Detmold: 
 

15 Bewährungshelferinnen und 
Bewährungshelfer 

6 Justizangestellte im Schreibdienst 
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Ferner wird folgendes Personal in Aubildung betreut: 
 

93 Rechtsreferendarinnen und 
Rechtsreferendare 

4 Rechtspflegeranwärterinnen und 
Rechtspflegeranwärter 

2 Justizsekretäranwärterinnen und 
Justizsekretäranwärter 

 
Das Landgericht Detmold ist seit seiner Gründung im Jahre 1879 im heute 
denkmalgeschützten Landgerichtsgebäude in der Paulinenstraße in Detmold untergebracht. 
Darüber hinaus werden seit 1984 gemeinschaftlich mit dem Amtsgericht und der 
Staatsanwaltschaft Detmold die Räume in der von der Stadt Detmold gekauften 
ehemaligen Paulinenschule in der Gerichtsstraße genutzt. 
Ein besonderes Schmuckstück ist der Saal 143 im Gebäude des ehemaligen Lippischen 
Landtages. Der im Jahre 2000 mit Mitteln des Denkmalschutzes und des Landgerichts 
Detmold von Grund auf restaurierte Saal des ehemaligen Lippischen Landtages wird heute 
als Sitzungssaal von den Zivilkammern des Landgerichts genutzt. 
Das Landgericht Detmold, das auch in der Vergangenheit organisatorischen Neuerungen 
und der Einführung neuer Technik stets aufgeschlossen gegenüberstand und diese 
möglichst frühzeitig umsetzte (zum Beispiel durch Reorganisationsmaßnahmen bereits im 
Jahre 1930 (vgl. Seite 56) und den Einsatz von Wunder- Lithographen und 
Graphomultiplikatoren (vgl. Seiten 102 und 104) war in den vergangenen sieben Jahren als 
Pilotbehörde in vielen landesweiten Projekten beteiligt. 
Im Dezember 1997 und im darauf folgenden Jahr 1998 wurde die Arbeit in den 
Abteilungen der Geschäftsstelle für Zivil- und Strafsachen und der dazugehörigen 
Kanzleien auf eine ganzheitliche Erledigung umgestellt. Sämtliche anfallenden Arbeiten 
des Unterstützungsbereiches inclusive der Kostenberechnung wird seitdem in 2 Teams, der 
Serviceeinheit für Zivilsachen und der Serviceeinheit für Strafsachen erledigt. Die 
vollständige Umstellung auf Serviceeinheiten ist ein voller Erfolg: In den zu Beginn des 
Jahres 2004 erhobenen Daten zu den Kanzleilaufzeiten (Erledigungszeiten für ausgehendes 
Schreibwerk) nimmt das Landgericht Detmold landesweit den Spitzenplatz ein. 
Seit dem Jahre 1997 fungiert das Landgericht Detmold als einziges Landgericht in 
Nordrhein Westfalen zusammen mit den Amtsgerichten Blomberg, Detmold und Lemgo 
als Pilotbehörde in dem Projekt KICK (Konzeptionierung und Implementierung einer 
Controllingorientierten Kosten- Leistungsrechnung). In der Einführungsphase der 
dezentralen Ressourcenverantwortung (Dezentrale Ressourcenverantwortung umschreibt ein 
System, bei dem Sach- und Ressourcenverantwortung so weit wie möglich auf der Ebene der Facheinheit 
zusammengeführt werden. Ziele sind ein effizienter Mitteleinsatz durch Qualitätssteigerung und eine 

Verbesserung der Motivation durch Übertragung eigener Budgetverantwortung.) im Jahre 1997 wurde in 
einer Vorstufe zunächst die Flexibilisierung (Beibehaltung der bisherigen Titelaufgliederung, aber 

Herstellung einer weitgehenden gegenseitigen Deckungsfähigkeit) der dem Landgericht Detmold zur 
Bewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsmittel eingeführt. Als Gegenleistung war eine 
Flexibilisierungsdividende zu erwirtschaften. Das bedeutete, dass dem Landgericht 
Detmold in diesem Haushaltsjahr 3% weniger Mittel als im Jahre 1996 zur Verfügung 
gestellt wurden. Eine Nachforderung war ausgeschlossen. 
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Im Jahre 1998 erfolgte die Budgetierung (Budgetierung ist ein System der dezentralen 
Ressourcenverantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem 
Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbstbestimmtem Mitteleinsatz 
bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens. Die Budgetierung reicht weiter als 
die dezentrale Ressourcenverantwortung. Im Rahmen des Budgetierungsverfahrens wird den einzelnen 
Facheinheiten schon bei der Haushaltsaufstellung ein Gesamtbudget zugewiesen. Dieses Budget ist von der 
Facheinheit unter Beachtung politischer, rechtlicher und fachlicher Vorgaben durch konkrete Einzelansätze 

auszufüllen. Es besteht also Raum für die Facheinheit, eigene Prioritäten zu setzen). 
Durch die Einführung dieser Steuerungsinstrumente, begleitet durch ein Controlling, 
(Gegenstand des Controlling ist die Sammlung, Aufbereitung und Analyse von Daten zur Vorbereitung 
sachzielorientierter Entscheidungen. Controlling geht über das Messen des rein monetären Nutzens hinaus 
und ist ein Steuerungsinstrument, um das Erreichen der Verwaltungsziele zu sichern. Es soll rechtzeitig über 
Zielabweichungen informieren. Im Unterschied zur Finanzkontrolle beinhaltet Controlling die 
Informationsversorgung und zukunftsorientierte Informationsverarbeitung zur Unterstützung der Leitung bei 
der Entscheidungsfindung. Eine Grundlage für das Verwaltungs- Controlling ist die Kosten- und 

Leistungsrechnung.) mit einer Kosten- und Leistungsrechnung (Die aus der 
Betriebswirtschaftslehre bekannte Kosten- und Leistungsrechnung ist Grundlage des Controllings, unterstützt 
die Budgetierung und dient der wirtschaftlichen Überprüfung der Ergebnisse der dezentralen 
Ressourcenverantwortung. Hierzu reicht das bisherige System des Soll-/ Ist- Abgleichs im Rahmen der 
kameralistischen Haushaltsrechnung nicht aus, weil es nur Informationen über „Einnahmen und Ausgaben“, 
nicht aber über die sachbezogenen Realgüterverbräuche bzw. -entstehungen einer Abrechnungsperiode 
(Kosten und Erlöse) liefert und damit für Fragen der Wirtschaftlichkeit, Kostendeckung und 
Erfolgsoptimierung nicht geeignet ist. In der Betriebswirtschaftslehre hat sich eine wertmäßige Interpretation 
der Begriffe „Kosten“ und „Leistung“ durchgesetzt. Danach sind „Kosten“ der monetär bewertete 
sachzielorientierte Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Werteverzehr) und „Leistungen“ die 
monetär bewertete sachzielorientierte Güter- bzw. Dienstleistungserstellung in einer Abrechnungsperiode.) 

das sämtliche bei dem Landgericht Detmold anfallenden Personal- und Sachkosten den 
definierten Kostenstellen, Kostenarten und Kostenträgern (den Produkten) zuordnet, ist es 
erstmals möglich, auf der Basis einer Kostenträgerrechnung durchschnittliche 
Produktstückkosten für definierte Verfahrensarten in den Straf- und Zivilsachen des 
Landgerichts Detmold abzubilden. Als langfristiges Ziel wird im Rahmen der Einführung 
der Neuen Steuerungsmodelle eine produktstückkostenorientierte Zuweisung eines 
Haushaltsmittelbudgets angestrebt. 
Aber auch auf diesem Feld hat die Lippische Justiz bereits vor 125 Jahren ein Meisterstück 
abgeliefert. Für den nach einer Vollkostenrechnung vergleichsweise äußerst günstigen 
pauschalen jährlichen Kostenbeitrag von 4.500 Mark wurde mit dem Königreich Preußen 
in Artikel 6 des Staatsvertrages vom 4. Januar 1879 vereinbart, dass das Oberlandesgericht 
zu Celle zum Oberlandesgericht für das Fürstenthum Lippe bestellt wird (vgl. Seite 14). 
Wie hoch mögen wohl die dem Landgericht Detmold heute durch das OLG Hamm 
verursachten Overheadkosten ausfallen? 
Im Jahre 2001 wurden bei der Vollausstattung im Rahmen des Projektes „Justiz 2003“ die 
Arbeitsplätze sämtlicher Beschäftigten des Langerichts Detmold mit einem an das 
Landesverwaltungsnetz und das Internet angeschlossenen PC ausgerüstet. Die Rechner 
wurden mit einem im Hause installierten Lichtwellenleiternetz verbunden. Sämtliche 
Bidschirmarbeitsplätze erhielten neues, den Arbeitsschutzvorschriften entsprechendes 
Mobiliar. Des weiteren wurde der Blendschutz und die Beleuchtung in sämtlichen 
Büroräumen erneuert. 
Bereits im Jahre 2002 sollte sich die Austattung mit einem lokalen Netz bezahlt machen. In 
diesem Jahr hat das Landgericht Detmold in Zusammenarbeit mit der Firma Olympus das 
Projekt „Digitales Diktieren“ als Pilotbehörde für das Land NW umgesetzt. Sämtliche  
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Richter und Rechtspfleger des Landgerichts Detmold wurden mit digitalen Diktiergeräten 
und die in den Serviceeinheiten tätigen Bediensteten mit Wiedergabeeinrichtungen 
ausgestattet. Eine auf allen PCs installierte Software ist die gemeinsame Plattform für 
einen Netzbetrieb. Die Verfasser der digitalen Diktate können diese mittels eines USB 
Kabels vom digitalen Handdiktiergerät über eine am jeweiligen Arbeitsplatz (im 
Dienstzimmer oder Sitzungssaal) bereitstehende Workstation in das Hausnetz des 
Landgerichts in Dateiform einspeisen, so dass die Servicekräfte im Idealfall bereits 
unmittelbar nach Ende des Verhandlungstermins mit der Fertigung von beispielsweise 
Urteilen, Vergleichen und Protokollen beginnen können. 
Um den Workflow noch weiter zu verbessern, wurde im Jahre 2003 damit begonnen, das 
Projekt „Digitales Diktieren“ um den Baustein der Spracherkennung zu erweitern. Die in 
das Hausnetz eingespeisten Dateien mit den digitalen Diktaten werden auf einem zentralen 
Spracherkennungsserver mittels einer Spracherkennungssoftware in Word Dateien 
umgewandelt und von den Servicekräften weiter bearbeitet. Diese Anwendung wird zur 
Zeit bereits an einigen Arbeitsplätzen getestet. Ein flächendeckender Einsatz auf allen 
betroffenen Arbeitsplätzen des Landgerichts Detmold ist vorgesehen, sobald die 
Erkennungsrate der eingesetzten Software den definierten Anforderungen entspricht. 
 
Seit Anfang des Jahres  2004 ist das Landgericht Detmold in Umsetzung des 
Bürokratieabbaugesetzes OWL vom 16.03.2004 in das Projekt „Modellregion OWL“ 
eingebunden. Als eines der drei Landgerichte in OWL neben den Landgerichten Bielefeld 
und Paderborn vertritt es in diesem Projekt die Justiz mit dem Schwerpunkt „Modellhafte 
Gerichtssteuerung (Effiziente Ressourcennutzung)“. Ein erster konkreter Vorschlag betrifft 
die Protokollierung von Eildienstverfahren an Gerichten. Wegen der verfassungsrechtlich 
gebotenen umfassenden Eildienstbereitschaft müssen Richter außerhalb von Dienstzeiten 
und an Feiertagen oder Wochenenden regelmäßig Anhörungen protokollieren oder 
Entscheidungen (u. a. nach Psychiatriegesetz) diktieren. Dazu sind mit hohem 
Kostenaufwand Schreibkräfte an allen Amtsgerichten in Rufbereitschaft zu halten. Dies 
gilt sinngemäß auch für Rechtsanwälte oder jeden, der außerhalb regelmäßiger Arbeitszeit 
Diktate schreiben lassen muss. Ausbau und Nutzung schneller UMTS- Netze mit zur 
Diktataufnahme geeigneten Handys könnten zur Lösung dieses Problems beitragen. Dies 
würde die Einrichtung von zentralen Schreibpools ermöglichen, die alle Schreibarbeiten 
erledigen und fertige Texte entweder zum Handy / Laptop zurücksenden oder auf 
Faxgeräte übertragen. Zugleich wären die Netze für die Übertragung von sonstigen 
Dateien, Übersichten etc. auf PDAs oder Laptops unterwegs geeignet. 
Weitere Verbesserungen im Workflow sind nach Klärung der Signaturproblematik im 
elektonischen Rechtsverkehr per Email zu erwarten. 
Das Landgericht Detmold kann mit seinen hochmotivierten und qualifizierten Mitarbeitern 
mit den Erfahrungen aus den vorgenannten zahlreichen Projekten den Herausforderungen 
der Zukunft bei einer immer knapper werdenden Personaldecke gut vorbereitet 
entgegensehen. 
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Gebäudekomplex der Justizbehörden in Detmold (Luftbildaufnahme von 1965) 
 
 
 
 
 
 
Bildernachweis: 
 
Seite Quelle: 

Landesarchiv NW Staats- und Personenstandsarchiv Detmold 
 

94 – 100 D B NR 2000 3A 
101 L 79 NR 2002 222 
102 - 103 D B NR 2158 202 
104 D B NR 2158 233 
105 D B NR 2151 243 
106 D B NR 2015 25 
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Danksagung: 
 
Audrücklich bedanken möchte ich mich bei den Mitarbeitern des Landesarchivs NW -
Staats- und Personenstandsarchiv - in Demold, Herrn Dr. Kistenich und Herrn Lüking, die 
mich bei der Suche nach geeigneten Archivalien zur Geschichte des Landgerichts Detmold 
tatkräftig unterstützt haben und so das Zustandekommen dieser Festschrift mit ermöglicht 
haben. 
 
 
Detmold, im Oktober 2004 
 
Ridder 
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